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ZUM GELEIT

Unser Bundesstaat blickt in diesem Jahre auf sein 100jähriges
Bestehen zurück. Das darf jeden vaterländisch gesinnten Schweizer
mit stolzer Freude erfüllen, ist es doch der Beweis dafür, dass unser
Land, so klein es andern Ländern gegenüber erscheinen mag, seine
Existenzberechtigung besitzt und sich durchgesetzt hat. Wie viele
Staaten hat doch die Welt in den vergangeneu 100 Jahren kommen
und gehen sehen? Wie oft sind auch die Grenzpfähle anderer
Länder in dieser Zeit verschoben worden? Unser Land dagegen
ruht noch heute fest auf dem Grundgesetz, das ihm unsere Väter
vor 100 Jahren gegeben haben, und seine Grenzpfähle stehen auf
denselben Plätzen wie im Jahre 1848. Das darf uns die Gewissheit
geben, dass unsere Vorfahren ein weises Werk geschaffen haben,
und dass alle diejenigen, die dieses Werk zu treuen Händen über-
nehmen durften, dieses getreu dem Geiste ihrer Schöpfer ver-
walteten.

Die Wengia, als vaterländische Verbindung, die «patria» zu
ihren Devisen zählt, darf den 100. Geburtstag des Bundesstaates
nicht achtlos vorbeigehen lassen. Von der Veranstaltung einer
eigenen Verfassungsfeier glaubte der Vorstand absehen zu können,
um ähnliche und grössere Feiern, an denen Wengianer teilnehmen
sollten, nicht zu konkurrenzieren. Wir beschlossen daher, ein
weiteres Heft der Schriftenreihe «Wengiana» herauszugeben, in
welchem des Geburtstages des Vaterlandes gedacht wird. Wir haben
eine Anzahl von Wengianern, die im öffentlichen Leben stehen,
gebeten, sich zu verschiedenen Problemen unseres Bundesstaates
auszusprechen. Bereitwillig ist uns die Mitarbeit zur Verfügung
gestellt worden. Ihre Beiträge finden sich in dieser Schrift. Wir
danken diesen Couleurbrüdern für ihre Bereitwilligkeit und freuen
uns, allen Wengianern ein wertvolles Werk vorlegen zu können.

Solothurn, im Dezember 1948.

Der Präsident der Alt-Wengia:
Dr. Herbert Pfluger.





DER URSPRUNG DES BUNDESSTAATES
VON r848

von A. H. alt Bundesrat Dr. W. Stamp.f!i co Cosinus

Die Bundesverfassung von 1848ist aus drei ideologischen Bewe-
gungen hervorgegangen, aus einer politischen, wirtschaftlichen und
nationalen. Ihre politischen Antriebe gehen auf die Ideen der fran-
zösischen Revolution zurück, die mit der Invasion französischer
Armeen in unser Land ihren Einzug hielten. Schon einige Jahre
vorher waren sie von den Patrioten begeistert begrüsst und trotz
der strengen Wachsamkeit der aristokratischen Obrigkeit verbreitet
worden. Sie fanden in der ersten schweizerischen Verfassung, der
sogenannten Helvetik, 1798 ihren Niederschlag. Alle aus der alten
Eidgenossenschaft stammenden Vorrechte wurden aufgehoben und
der Grundsatz der Rechtsgleichheit konsequent durchgeführt. Die
Religionsfreiheit, die Pressefreiheit, das Vereins- und Versamm-
lungsrecht, das Petitionsrecht, die Handels- und Gewerbefreiheit
und das freie Niederlassungsrecht schufen eine gegenüber dem
verknöcherten Obrigkeitsstaat und dem erstarrten Zunftsystem
völlig veränderte Staats- und Wirtschaftsordnung. Und obwohl diese
Verfassung als Werk einer mit allen Freveln und Exzessen belasteten
Fremdherrschaft verhasst war, so sind von der späte rn Media-
tionsakte von 1803trotz ihrer Rückkehr zur politischen Organisation
der alten Eidgenossenschaft die individuellen Freiheitsrechte im
wesentlichen beibehalten worden.

Erst nach dem Sturze ihres Schöpfers konnten es dank dem
Schutze der heiligen Allianz die früheren aristokratischen Kantone
wagen, im Volke die Erinnerungen an die politischen Errungen-
schaften der Helvetik fast gänzlich auszulöschen und zu den poli-
tischen Zuständen von 1798 zurückzukehren. Wenn es dazu nicht
auf der ganzen Linie kam, und insbesondere die aus den frühe rn
gemeinen und besonderen Herrschaften hervorgegangenen neuen
Kantone ihre Selbständigkeit behielten, so verdankten sie das nicht
nur der energischen Haltung der beiden grössten, Waadt und
Aargau, unter ihnen, die in dem frühern französischen, später russi-
schen General Jomini einen überlegenen militärischen Führer für
einen allfälligen Waffengang zur Verfügung gehabt hätten, sondern
namentlich auch der mässigenden Intervention Kaiser Alexanders I.
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von Russland, den sein ehemaliger Lehrer. der Waadtländer Caesar
La Harpe, für die Sache seines Heimatkantons zu gewinnen ver-
standen hatte. Aber nicht bloss in den alten Orten, sondern selbst
in den neu entstandenen Kantonen Waadt, Aargau und Thu rgau
hatte sich im Schatten einer alle freiheitlichen Regungen unter-
drückenden Staats- und Regierungsweisheit eine Stadtherrschaft
entwickelt, welche die übrigen Volkskreise. namentlich die Land-
bevölkerung, von der Teilnahme am Staate ausschloss. Das rührte
dann 1830unter dem Eindruck der französischen Julirevolution nicht
nur in den alten Kantonen Bern. Basel. Solothurn, Zürich und
Luzern. sondern gleichfalls im Aargau und T'hurgau zu den bekann-
ten demokratischen Volksbewegungen. die den Erfolg hatten, dass
die von 1815-30 untergegangenen politischen Errungenschaften
der Helvetik in einer Reihe kantonaler Verfassungen wieder auf-
lebten.

Die katholischen Kantone verhielten sich, mit Ausnahme von
Luzern, das sich unter der Führung Casimir Pfyffers und 1. P. V.
Troxlers gleich Solothurn der liberalen Bewegung zugewandt hatte,
den neuen Ideen gegenüber ebenso ablehnend wie gegenüber der
Helvetik, gegen die sie drei Jahrzehnte vorher ihre kantonale Unab-
hängigkeit mit Waffengewalt zu verteidigen versucht hatten. Dass
die Anhänger einer freiheitlichen Gestaltung der politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse ihre Aufgabe so lange nicht als erfüllt
betrachten konnten, als der aus dem Jahre 1815 stammende, von
den reaktionären Tendenzen jener Zeit stark beeinflusste Bundes-
vertrag unverändert als oberstes Grundgesetz der Eidgenossen-
schaft in Kraft blieb. entsprach dem Zwange der Gesetze logischen
Denkens. Es war daher unvermeidlich. dass sie den in den neuen
Kantonsverfassungen verankerten politischen und wirtschaftlichen
Freiheitsrechten auch auf dem Gebiete der Eidgenossenschaft Gel-
tung zu verschaffen suchten. Mit diesem Streben stiessen sie auf den
unversöhnlichen Widerstand der konservativen Kantone. Auf die
Anregung des Kantons Thurgau befasste sich die Tagsatzung mit
der Revision des Bundesvertrages. Als politische Revisionsziele
standen im Vordergrunde die Verstärkung der Bundesgewalt nach
Russen und innen durch Einführung einer ständigen 5köpfigen Bun-
desregierung und die Gewährleistung der Souveränität der Kantone,
sofern diese selber «die Ausübung der politischen Rechte nach
repräsentativen oder demokratischen Formen» garantierten, und als
wirtschaftliche Postulate die Vereinheitlichung des Zoll-, Post-,
lVIünz-. Mass- und Gewichtswesens.

Weil der resultierende Entwurf ein Kompromiss zwischen den
auseinanderstrebenden Zentralisten und Föderalisten war, ver-
mochte er die Extremisten auf der Rechten ebensowenig wie auf
der Linken zu befriedigen. Die Gelegenheit zu der unvermeidlich
gewordenen Bundesrevision auf fr eu n d s c h a f t li c h e m Wege
war damit verpasst. Die Beseitigung der unhaltbaren wirtschart-
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liehen und politischen Verfassung der Eidgenossenschaft war aber
so dringlich geworden, dass mit dem gescheiterten Versuche die
Bundesrevision nicht begraben war. Dagegen waren ihre Anhänger
nun umso mehr davon überzeugt, dass sie anders als durch Kampf
nicht erreicht werden konnte. Das blieb ihren Gegnern nicht ver-
borgen. Die liberalen Kantone Bern, Zürich, Luzern, Solothurn,
Aargau, Thurgau und St. Gallen schlossen sich zu dem Siebnerkon-
kordat zusammen, während Uri, Schwyz, Unterwalden. Neuenburg
und das durch die Trennung der Landschaft schwer gekränkte
Baselstadt den sogenannten Sarnerbund gründeten. Die unausweich-
liche Folge war eine Verschärfung der Gegensätze und eine zuneh-
mende Spaltung, bei der auf beiden Seiten die Scharfmacher mehr
und mehr die Führung an sich zu reissen vermochten.

Es steht aber mit der historischen Wahrheit im Widerspruche,
wenn selbst im Jahre des hundertjährigen Jubiläums der ersten
Bundesverfassung superobjektive Publizisten ausserhalb des katho-
lisch-konservativen Lagers unter Berufung auf Jakob Burckhar'dt
und Jeremias Gotthelf glauben, alle Schuld für die gewiss nicht
erhebenden Parteikämpfe und Störungen des Landesfriedens der
vierziger Jahre den Radikalen in die Schuhe schieben zu kön-
nen. Die beiden genannten Kronzeugen waren leidenschaftliche
Parteigänger, deren Urteil trotz ihrer geistigen Bedeutung das Mass
des über den Parteien stehenden Kritikers fehlte. Wahrscheinlich
wäre es weder zu dem folgenschweren Aargauer Klostersturm noch
zu den unglücklichen Freischarenzügen gekommen, wenn sich ein-
zelne Klöster und Geistliche die gebotene Zurückhaltung auferlegt
und der ebenso leidenschaftliche wie ehrgeizige Renegat Konstantin
Siegwart-Müller nach dem politischen Umschwung im Kanton
Luzern von der selbst von katholischen Geistlichen verurteilten
Berufung der Jesuiten, die in jener aufgewühlten Zeit nicht anders
als wie ein Funke im Pulverfass wirken konnte, abgesehen hätte.
Mit der Gründung des Sonderbundes und der landesverräterischen
Anrufung der Hilfe Metternichs und auch der französischen Regie-
rung durch Siegwart-Müller war die gewaltsame Austragung der
unversöhnlichen Gegensätze unvermeidlich geworden; nur durch
die Einnahme Luzerns, des Zentrums der unnachgiebigen Oppo-
sition, konnte die Schaffung eines starken Bundes erzwungen
werden. Ohne Verfolgung und Unterdrückung der Unterlegenen
gingen die Sieger an die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, in
der vorab ihr politisches Gedankengut, die Freiheitsrechte, eine
Heimstätte bleibender Art gefunden hat.

Ihre wir t s c h a f t I ich e n I m pul s e erhielt die Revisions-
bewegung aus den unhaltbaren Zuständen, wie sie seit 1815 im
Münz-, Zoll-, Post-, Mass- und Gewichtwesen herrschten. Hunderte
minderwertiger in- und ausländischer Münzen, die von Kanton zu
Kanton ganz verschieden bewertet wurden, waren in unserem
Lande in Zirkulation. Im Ausland spottete man, dass in der Schweiz
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vom Geld nur verlangt werde, dass es rund sei. Nicht weniger als
18 teils private, teils öffentliche Betriebe teilten sich in den Post-
verkehr. Ihre Taxen waren so hoch, dass es sich lohnte, Briefe und
Güter über das Ausland nach schweizerischen Bestimmungsorten zu
befördern. Im Mass- und Gewichtssystem herrschte ein unglaub-
licher Wirrwarr. Ueber 300 Binnenzölle, Weg- und Brückengelder
hemmten den Verkehr, so dass nicht nur das Ausland unsere Tran-
sitwege mied, sondern auch der schweizerische Aussenhandel den
ausländischen Transportwegen gegenüber den eigenen den Vorzug
gab. Die Folge war ein empfindlicher Verkehrsausfall, so dass die
von der Verbesserung der Alpenübergänge erwartete Verkehrs-
steigerung ausblieb. Alle Bestrebungen, zu einer Vereinheitlichung
des Zollwesens zu gelangen, scheiterten an dem Widerstand der
Grenz- und Durchgangskantone. Dieses starre Festhalten an der
kantonalen Grenzbaumhoheit verhinderte auch eine gesarntschwai-
zerische Zoll- und Handelspolitik, und doch wäre eine solche gegen-
über der einseitigen schutzzöllnerischen Haltung Frankreichs,
Oesterreichs, Ungarns, Spaniens und auch der süddeutschen
Staaten zur Abwehr empfindlicher Schädigungen des schweizeri-
schen Handels dringend notwendig gewesen. Die Einsicht in die
Unhaltbarkeit dieser Zustände hat der Bundesrevision aus den
Kreisen von Handel, Industrie und Gewerbe einen fühlbaren Sukkurs
verliehen. In der neuen Bundesverfassung wurde gegen Entschädi-
gung der Kantone das Post-, Münz- und Zollwesen als Bundessache
erklärt, und auch die Grundlagen für ein einheitliches Mass- und
Gewichtssystem geschaffen. Für die Angehörigen der ehr ist I i -
ehe n Konfessionen wurde neben der Niederlassungsfreiheit das
Recht zur freien Gewerbeausübung sowie zur Erwerbung und Ver-
äusserung von Liegenschaften gewährleistet. Die wirtschaftliche
Betätigung erhielt durch diese Beseitigung unerträglich gewordener
Fesseln einen ungeahnten Antrieb.

Nicht weniger wichtig für den Revisionsgedanken waren
die n a t ion ale nun d p a tri 0 t i s ehe n Tri e b k räf t c.
Vor 1848 gab es nur Kantone. Die lose Staatenverbindung
des Bundesvertrages von 1815 hatte daneben herzlich wenig zu
bedeuten. Das Bewusstsein eines gemeinsamen schweizerischen
Vaterlandes hatte noch keine tiefen Wurzeln geschlagen. Dass es
eine der Aufgaben der Bundesrevision sein müsse, dem gesamten
Schweizervolke den Glauben an eine höhere, über alle kantonalen,
konfessionellen und sprachlichen Schranken hinwegreichende
nationale Gemeinschaft einzuprägen, war schon bei dem geschei-
terten Versuch von 1832 erkannt worden. Dieser Ueberzeugung gab
der Genfer Tagsatzungsabgeordnete Rossi mit folgenden schwung-
vollen Worten Ausdruck: «Mit dem ganzen Gefolge glorreicher
Erinnerungen, die sich an ihn knüpfen, schwebt der Schweizer
Name hoch über den Ueberlieferungen unserer Städte und Länder;
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ja diese verschwinden in seinem Glanze. Den Fremden gegenüber
sind wir nichts als Sc h we i z e r..

Die zahlreichen Demütigungen, denen die Schweiz zufolge ihrer
Ohnmacht nach aussen seitens des Auslandes, hauptsächlich der
reaktionären europäischen Regierungen, ausgesetzt war, haben
das Verlangen nach mehr Würde, Ansehen und Geltung gegen-
über dem Ausland in immer weiteren Kreisen geweckt. Es wurde
auch für ein kleines Land als schimpflich empfunden, wenn
die Schweiz unter dem Drucke der heiligen Allianz sich gezwungen
sah, Flüchtlinge, die bei uns als Gelehrte hohes Ansehen genossen,
sich im übrigen aber nicht das Geringste hatten zu Schulden kom-
men lassen, auszuweisen. Nicht weniger demütigend waren die
Einmischungen Metternichs und der französischen Regierung, die
glaubten, gestützt auf die für die Neutralität und Unabhängigkeit
der Schweiz 1815 übernommene Garantie, bei der Revision
des Bundesvertrages ihre Vorbehalte anbringen und gegenüber den
innenpolitischen Auseinandersetzungen Drohungen ausstossen zu
dürfen. Die gleiche Geringschätzung des Auslandes kam gegenüber
unsern Wirtschaftsdelegationen zum Ausdruck, wenn sie versuchten,
in ausländischen Hauptstädten sich gegen schwere Benachteiligun-
gen des schweizerischen Handels zur Wehr zu setzen. Meist liess
man sie im Bewusstsein ihrer Ohnmacht wieder unverrichteter
Dinge nach Hause ziehen. Solche Erfahrungen haben doch ausge-
reicht, um den aus den besten Zeiten der schweizerischen Geschichte
überlieferten Sinn für nationale Ehre wieder zur kraftvollen Ent-
faltung zu bringen. Gegen die Fortsetzung einer solch kränkenden
Behandlung konnte nur die Verstärkung der Bundosgewalt, die
Zentralisation der Leitung der auswärtigen Politik und der Handels-
politik beim Bund sowie die Schaffung eines alle militärischen Kräfte
vereinigenden Bundesheeres eine wirksame Abwehr bringen. Für
den staatlichen Bestand der Schweiz waren diese Errungenschaften
der Bundesverfassung von 1848 wohl die wichtigsten. Ohne ihre
Verwirklichung und Weiterentwicklung hätte unser Land wohl
kaum die Stürme von 1914/1918und 1939/1945überstanden.

So haben wir heute allen Grund, in tiefer Dankbarkeit der
Männer zu gedenken, die trotz aller Hindernisse und Widerstände
die politischen, wirtschaftlichen und nationalen Kräfte unseres
Landes für den Sieg des Bundesstaates zu mobilisieren verstanden.
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SOLOTHURNS ANTEIL AM NEUEN BUND

von A. H. Nationalrat Dr. Crs Die/schi u 0 .li/ex

Darf man überhaupt vom Anteil eines Kantons oder gar eines
einzelnen Mannes sprechen, nachdem die Historiker ziemlich über-
einstimmend feststellen. dass der neue Bund von 1848 nicht das
Siegel eines einzelnen Mannes trage noch das eines Kantons, sondern
das unpersönliche Gemeinschaftswerk einer Gruppe von Staats-
männern sei, in denen die politische Weisheit eines Volkes offenbar
wurde? Und doch. dieses Schweizervolk war bis jetzt nicht äussere
Wirklichkeit gewesen, sondern erst «Poesie, Ideal», wie sich Pelle-
grino Rossi 1832 ausgedrückt hatte. Es hatte nur im schweizerischen
Nationalgefühl bestanden. Rechtlich existierten nur die Kantone als
Willensträger der eidgenössischen Politik. In ihnen musste das
schweizerische Nationalgefühl Form annehmen, in seinen Männern
und Parteien, um schliesslich zur gesamtschweizerischen Form des
Bundesstaates emporzuwachsen.

So trägt das Verständnis über den Beitrag der Kantone auch
zum Verständnis für das Werden des Bundeswillens und des Bun-
deswerkes selber bei. Nirgends mehr als beim föderalistischen Bun-
desstaat geht es ja neben dem Willen des Gesamtvolkes auch um die
Richtung seiner Stände.

Die Richtung Solothurns war ganz eindeutig und damit auch
sein politischer Anteil.

In den Jahrhunderten seiner frühern Geschichte hatte es oft
mühsam hin und her gehalten zwischen den verschiedenen Richtun-
gen der Kantone. Es konnte wohl ein äusserst treuer, aber kaum
ganz zuverlässiger Bundesgenosse Berns genannt werden, aber
ebenso wenig, trotz seiner Treue zum katholischen Glauben, ein
ganz zuverlässiger Parteigänger der katholischen Orte. Jetzt aber
hielt es seit der Erhebung des Volkes in BalsthaI bis zum Glocken-
geläute zur Ehre des neuen Bundes seine ganz gerade Linie. Es war,
wie wenn seine beiden Herzhälften, diejenige zu Bern und die zu
den katholischen Ständen nun im neuen starken Bundesgedanken
ihre langersehnte Vereinigung gefunden hätten.

Diese Tatsache ist um so bedeutsamer, als die alte Restaura-
tionsregierung zu den reaktionärsten der Schweiz gehört hatte. Sogar
der Bundesvertrag von 1815 war ihr zu fortschrittlich gewesen.
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Zusammen mit andern hatte sie die Wiederaufrichtung der alten
dreizehnörtigen Eidgenossenschaft gewünscht. Bern, Freiburg und
Solothurn erklärten an der Tagsatzung der Reihe nach, sich über-
haupt nur «aus Hochachtung vor dem Willen der verbündeten
Grossmächte» zur Beratung des Bundesvertrages, dessen Gesetz-
lichkeit sie weiterhin bestreiten müssten, eingefunden zu haben.

Nach anderthalb Jahrzehnten schlug das Pendel gründlich um,
als Solothurn Ende 1830 zu den regenerierten Kantonen übergegan-
gen war. Unter den vier Miteidgenossen, die sich 1831 an der
Tagung der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach gelobten, still
«wie einst die Väter im Grüt li», es wolle ein jeder von ihnen im
Grossen Rate seines Heimatkantons dafür sorgen, dass an der
nächsten Tagsatzung die Verbesserung des Bundesvertrages zur
Sprache komme, befand sich neben Kasimir Pfyffer und Georg
Josef Sidler aus Zug auch Josef Munz inger. Demgernäss zeigte
sich Solothurn gegenüber dem thurgauischen Vorschlag im gleichen
Jahre, den Bundesvertrag zu revidieren und eine Bundesverfassung
zu schaffen, zusammen mit sieben andern Kantonen sofort günstig
gesinnt. Im März 1832 schlossen sieben liberale Kantone, darunter
Solothurn, das sogenannte Siebner Konkordat. Mit 13Y; Stimmen
wurde dann im Juli 1832 die Revision beschlossen. In die 15 gliedrige
Verfassungskommission wurde auch der Vertreter von Solothurn,
Josef Munziriger, gewählt. Er gehörte nach den Feststellungen von
Gallus Jakob Baumgartner zur mittlern Richtung, zusammen mit
Pfyffer, von Tavel, Monnard und Rossi, dem brillanten Verfasser
des Verfassungskommentars. Diese Kommission bestand aus der
Elite der damaligen Staatsmänner. Wenn auch ihr Entwurf nach-
her die Zustimmung der wenigsten Kantone gefunden hat und als
verfrüht aus der Geschichte fiel, übte er dennoch nicht nur ideell,
sondern auch materiell einen mächtigen Einfluss auf die spätere
glückhafte Revision von 1848 aus. Ja Rappard erklärt sogar, dass mit
Ausnahme des ersten und zweiten Teils die weitern Teile der Ver-
fassung vor 1848 das Werk der Kommission von 1832 seien.

Uebrigens hatte es Solothurn als erster Kanton gewagt, die 32er
Verfassung der Volksabstimmung zu unterbreiten. Aber trotz allen
Anstrengungen Munzingers und einem günstigen Vorentscheid des
Kantonsrates, der mit 76 von 119 Stimmen zugestimmt hatte, stimm-
ten nur 1855 Bürger dafür, während sie 4030 verwarfen. Nach
gelegentlichem damaligen Brauch, der der Auffassung entsprang,
dass auch das Verfassungsreferendum wie ein Veto zu berechnen sei,
zählte die Regierung die 6171 Nichtstimmenden zu den Ja-Sagern
und erklärte Zustimmung des Kantons. Dennoch wird dieses Er-
gebnis damals nicht viel mehr befriedigt haben als heute!

Auch nach dem Nichtzustandekommen der 32er Revision blieb
Solothurn der Revisionsmehrheit treu, vertrat aber 1834 zusammen
mit andern enttäuschten Kantonen den Weg der Partial-Revision.
Doch gesellte es sich 1840 wieder zu den Freunden der Total-Revi-
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sion und zog daraus 1847 die Konsequenzen, indem es in dieser
schicksals schweren Zeit zu sämtlichen Mehrheitsbeschlüssen
stimmte, welche die Auflösung des Sonderbundes und die Aus-
arbeitung einer neuen Bundesverfassung zum Ziele hatten.
abzugeben hatte und deshalb grosse politische Bedeutung gewann.
die über alle den Sonderbund betreffenden Fragen ihr Gutachten
abzugeben hatte und deshalb grosse politische Bedeutung gewann.
Entgegen bisherigen Gepflogenheiten wurde sie ausschliesslich aus
Radikalen zusammengesetzt, und zwar aus fünf von sieben nach-
maligen Bundesräten, darunter auch Munzinger, Der Solothurner
Vertreter war nach Dierauer aber auch bei den «gemässigten vier
Staatsmännern (Furrer, Munzinger, Kern und Naeff)», die zu Beginn
des Monats Oktober noch einmal alles versuchen wollten, um die
sieben Stände zum freiwilligen Verzicht auf ihre Separat- Vereini-
gung zu bewegen. In jeden dieser Kantone wurden demnach zu
diesem Zwecke zwei eidgenössische Repräsentanten abgeordnet, die
jedoch nirgends Gehör fanden. Munzinger war in Unterwaiden,
ebenfalls ohne Erfolg zu haben. Er versprach aber den Inner-
schweizern in die Hand, nach einem Bürgerkriege ungebührliche
Massnahmen zu verhindern, was dann auch geschah. Trotzdem fand,
diesmal auf Betreiben von Baselstadt am 28. Oktober noch eine
letzte Zusammenkunft statt, in der nach Bonjour die «markanten
Radikalen» Furrer, Munzinger, Kern und Naeff teilnahmen.
Wiederum kam es zu keiner Verständigung. Das Schwert musste
entscheiden.

Die Mehrheit zur Auflösung des Sonderbundes bestand bekannt-
lich aus 12 Kantonen und 2 Halbkantonen. St. Gallen, das in letzter
Stunde durch Neuwahlen zu Hause zu den Revisionskantonen
gestossen war und damit die Mehrheit brachte, wird deshalb in der
Geschichte als der Schicksalskanton bezeichnet. In der Tat,
St, Gallen war der Schicksalskanton der letzten Stunde, Solothurn
aber der Schicksalskanton der ersten Stunde! Als einziger katho-
lischer Kanton hatte es seit 1831unentwegt durchgehalten, während
nicht nur andere revisionsfreundliche katholische, sondern selbst
reformierte Kantone vorübergehend ins revisionsfeindliche Lager
abgeschwenkt waren.

Die Anerkennung blieb ihm deshalb auch nicht versagt. Eine
kleine Aufmerksamkeit mag schon darin gelegen haben, dass ein
Solothurner, Obergerichtspräsident Schmid, der frühere Freischaren-
führer, zusammen mit Oberst Frey-Herose, Aarau, dem nachmaligen
Bundesrat, und Oberst Müller, Zug, von der Tagsatzung den ehren-
vollen Auftrag erhielt, dem siegreichen General Dufour eine
Ehrenwaffe mit 40000 Franken zu überreichen (Olivier Reverdin,
La guerre du Sonderbund dans la vue du General Dufour, 1948).
Vor allem aber wurde Solothurn geehrt durch das unaufhörliche
Vertrauen zu seinem hervorragendsten Staatsmann. Josef Mun-
zinger wurde, wie schon bei der 32er Revision, wiederum in alle
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massgebenden Kommissionen für die 48er Revision gewählt. Vor
allem wirkte er mit äusserster Anteilnahme, wenn auch überlegen
und versöhnlich, in der berühmten Revisionskommission von 23
Mitgliedern mit, welche die Verfassung auszuarbeiten hatte und
vom März bis April tagte. Diese Staatsmänner werden von den
Historikern als die eigentlichen Väter der Verfassung bezeichnet. In
der Tat nahm die Tagsatzung an ihrem Werk nur noch unbedeu-
tende Veränderungen vor. Innerhalb der Revisionskommission, aus
der vier Sektionen gebildet wurden, stand Munzinger an der Spitze
der 3. Sektion für die Frage der schweizerischen Zolleinheit, welche
neben der Frage des Repräsentationssystems damals vielleicht die
wichtigste, jedenfalls die brennendste war. Als die Tagsatzung nach
der Vernehmlassung der Kantone zum Verfassungsentwurf im Mai
zusammentrat, setzte sie zur Prüfung der mannigfaltigen neuen
Wünsche und Sonderwünsche der Kantone eine Neuner-Kommis-
sion ein, die vom Mai bis Juni an der Arbeit war. Auch hier war
Munzinger wiederum dabei. Es ergibt sich sogar die einzigartige
Tatsache, dass der Solothurner Vertreter der einzige aller Staats-
männer war, der seinerzeit schon der Verfassungskommission von
1832 und nunmehr sämtlichen 48er Kommissionen angehörte und
der überdies an allen Revisionsverhandlungen der Tagsatzung in
gegen zwei Jahrzehnten als massgebonder Delegierter stets dabei
gewesen war. Daraus erklärt sich auch zu einem Teil sein grosses
Ansehen, das bald darauf in der Wahl in den ersten Bundesrat
als Vierter und zum Bundespräsident als Dritter seine Krönung
fand, obschon er keinem grossen Kanton angehörte. Aus seinem
Ansehen ergibt sich sein Einfluss, und dieser war um so bedeut-
samer, als er ausgleichender Art war.

Hier setzte nun die alte Aufgabe Solothurns wieder ein, die es
während Jahrhunderten zusammen mit wenigen andern Kantonen
«zwischen den Ständen» erfüllt hatte, Mittler und Versöhner zu
sein. Damals wie jetzt hatte es sich weder den einen noch den
andern verschrieben, oder besser beiden, und damit konnte es dop-
pelt für den gemeinsamen Bund wirksam werden. Zwar gehörte
es, wie bereits ausgeführt, seit dem Oltner Regiment eindeutig und
äusserst zäh und entschlossen zu den ältesten Freunden der Bundes-
revision. Anderseits aber war es katholisch und damals noch fast
agrarisch. Sein Liberalismus war aber auch deshalb weniger radikal
und zentralistisch, weil er nicht einem neuen, erst durch die fran-
zösische Revolution frei oder gar eidgenössisch gewordenen Kanton
entstammte. Als Kanton mittlerer Grösse war Solothurn auch
äusserlich zwischen den grossen und kleinen Kantonen drinnen
und pflegte nach beiden Seiten seine natürlichen Beziehungen.
Nicht aus dem Auge lassen dürfen wir daneben die Persönlichkeit
des führenden Staatsmannes selber, der die überlegene mittlere
Linie in sich selber trug, in seinem angeborenen gesunden Menschen-
verstand, seinem durch auswärtige Aufenthalte und Beziehungen
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und lange Erfahrungen geweiteten Horizont und seinem grossen
staatsmännischen Masstab. Er war das Kind seines Volkes, wie
dieses wiederum das seinige; hat ihn doch der weiter links stehende
radikale Genfer «Parteifreund» James Fazy einmal voll Ingrimm
als den König und Papst seines Landes «Ikarien» zugleich bezeich-
net! Eine köstliche Parallele dazu bildet der Ausspruch des berühm-
ten konservativen Restaurators Karl Ludwig von Haller, der
bekanntlich in Solothurn wohnte, an Ernst L. von Gerlach (Bonjour.
Tagebucheintragungen Ernst Ludwigs von Gerlach über seine Reise
in die Schweiz). Solothurn, sagte er, sei in den Händen eines Dikta-
tors, des Spezereihändlers Munziriger, eines sehr fähigen Mannes.
der sich und den Seinigen alle Aemter zuteile und eine wahre Herr-
schaft nach mornarchistischen Prinzipien gründe. Jedenfalls deckte
sich in dieser klaren Linie des Ausgleichs die historische Sendung
des Standes mit dem Geist der entscheidenden Persönlichkeit.

Am deutlichsten kommt diese MittelsteIlung bei den Entschei-
den über die Repräsentation von Volk und Ständen zum Ausdruck.
1832 war Munziriger noch für eine allerdings der Stimmkraft nach
differenzierte Tagsatzung eingetreten. Das Zweikammersystem war
damals so wenig wie in der ersten Hälfte der 48er Beratungen ernst-
haft diskutiert, sondern als zu kostspielig rasch auf die Seite
gestellt worden. Als sich aber die Forderungen der Zentralisten
auf eine Volkskammer und der Föderalisten auf eine Tagsatzung
immer unversöhnlicher gegenüber traten und es beinahe zu einer
Auflösung der Verfassungskommission gekommen wäre, da gehörte
Munzinger, als Schüler Troxlers schon 1833 damit vertraut gemacht,
bald zu den entschiedensten Befürwortern des Zweikammer-
Systems, welches allein bei den an sich richtigen Ansprüchen Recht
geben und Recht schaffen konnte. Munzinger war nach den Spezial-
studien von Prof. Hans Haefliger und des Berner Historikers
Arnold Jaggi der eigentliche Leiter des mit verblüffender Rasch-
heit geführten Vorstosses. "Wir suchen den Stein der Weisen, er
liegt vielleicht vor den Füssen. und wir finden ihn nicht. Warum
nehmen wir nicht das Zweikammer-System?» Es halte die «wahre
Mitte zwischen Nation und Einzolstaat» inne. In bezug auf das
angeblich schleppende Verfahren bemerkte er: «Uebrigens beruhte
bis jetzt das Glück der Schweiz in der Langsamkeit des Geschäfts-
ganges», - im Munde eines Radikalen, wie Jaggi bemerkt, gewiss
eine bemerkenswerte Einsicht, die den unbefangenen Blick des
Staatsmannes verrate. Munzinger fuhr fort: «Die Kantone können
alle zufrieden sein, weil man ihnen nichts nimmt, sondern nur eine
zweite Kammer zur Seite stellt. Die Vermittlung zwischen den
beiden Kammern wird die öffentliche Meinung bewirken.» Er trat
auch klar für die reine Form dieses Systems ein, wonach beide
Kammern für alle Gegenstände und in gleicher Kompetenz zuständig
seien, aber in der Regel getrennt als besondere Räte tagen. Als
Jonas Furrer, der spätere Bundespräsident, nach dieser selten ver-
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wirrlichen Debatte, die nach dem heute noch vorhandenen Schema
15 Fragen zu entscheiden hatte, andern Tages bemerkte, diese
Lösung sei wie vom Himmel gefallen, da antwortete Munzinger:
«Gewiss war dieser Beschluss vom Himmel gefallen, und es war
der Tag des Niklaus von der Flüe.» Dieser Entscheid vom 22. März.
der am folgenden Tage bereinigt wurde, war in der Tat von einer
versöhnenden Kraft, wie einst die Aufnahme von Solothurn und
Freiburg in den alten Bund der Eidgenossen. An der Tagsatzung vom
16. Mai stimmten in der 1. Abstimmung dennoch nur 13 Stände
dafür, darunter Solothurn, nachdem sich in dessen Kantonsrat trotz
der Opposition des nachmaligen Nationalratspräsidenten Trog von
Olten die Mehrheit zum Vorschlag Munzingers bekannt hatte. Aber
in der Schlussabstimmung waren es schon 16 Kantone und am
26. Juni in zweiter Lesung stimmten. alle Kantone bei 3th Enthal-
tungen dem Einigungssystem zu, das trotz anfänglicher Kritik in den
Landen beider Farben im Verlaufe der hundert Jahre einmütig
anerkannt blieb.

Mässigend wirkte Solothurn auch bei den religionspolitischen
Bestimmungen. Auch bei den Fragen des Erziehungswesens vertrat
Munzinger mehr föderalistische Gesichtspunkte und stimmte weder
der Schaffung eines eidgenössischen Lehrerseminars noch einer
eidgenössischen Universität zu, im Gegensatz zu den liberalen
Vertretern der andern katholischen Kantone Luzern, Freiburg und
Tessin, im Gegensatz auch zu den Studenten der eigenen solothur-
nischen Lehranstalt, die mit jugendlichem Enthusiasmus in diesem
Sinne an die Tagsatzung geschrieben hatten. Die Geschichte hat
ihm auch hier recht gegeben. Aber sie gab ihm auch dort recht, wo
er sich den wahren Forderungen der Zeit entsprechend für zentrale
Lösungen einsetzte, so für das Verbot der militärischen Kapitula-
tionen für die ganze Schweiz, die er als weissen Sklavenhandel
bezeichnete, ferner auf den Gebieten des Zollwesens, der
Post, des Münzwesens und des Finanzwesens. Beim Zoll. wo er
Referent war, hatte er seinen Entwurf sogar drucken lassen. Zum
Ausgleich für die Zolleinheit des Landes trat Munzinger für eine
billige, aber möglichst einfache und auch für den Bund tragbare
Entschädigung ein. Er wurde darin fast in allen Teilen von Jonas
Furrer unterstützt. Aber da es ans Lebendige der kantonalen Finan-
zen ging, waren die Klippen hier fast so gross wie bei der Frage
des Repräsentationssystems. Erst nach 29 Voten glätteten sich die
Wogen und konnte die Lösung weitgehend auf der Grundlage der
Munzinger'schen Vorschläge gefunden werden. Auch bei der 16-
redigen Schlacht um die Posteinheit kämpfte, wie Rappard
bemerkt, Solothurn mit besonderer Heftigkeit. Als Vorsteher des
Finanzdepartementes und später des Post- und Baudepartementes
war es Munz inger nachher vergönnt, seine Ideen für die Einheit
von Post, Mass und Münzen in die Wirklichkeit überzuführen.
Dabei fällt uns auf, wie schon Bundesrat Munzinger und dann



später wiederum die Bundesräte Obrecht und Stampfli auf den
wirtschaftlichen Gebieten dem Bunde dienten, obschon sie daneben
auch allgemein staatspolitisch führend waren.

Für Munzinger ergibt sich für seine allgemeinen staatspoliti-
schen Fähigkeiten noch ein ausserordentlicher Beweis. Als im
Gefolge des Freiheitssturmes, der seit der Februar-Revolution durch
Europa ging, die Schweiz nicht nur in ihren innern, sondern auch
äussern Grundfesten bebte, verlangten vor allem die welsche
Schweiz und das Tessin, aber auch der radikale Flügel der deutschen
Schweiz, aktive Unterstützung des Freiheitskampfes in Italien gegen
die österreichische Fremdherrschaft und in Deutschland gegen die
fürstliche Reaktion, ja den Abschluss eines vom König von Sardinien
angebotenen Bündnisses gegen den «alten Erbfeind» Oesterreich.
Munzinger vertrat mit äusserster Konsequenz, nicht nur gegen
Druey und Fazy, nein gegen sein eigenes Herz, den Kurs der unver-
rückbaren Neutralität. Dies scheint vielleicht verwunderlich, nach-
dem er anlässlich der Beratung der Bundesverfassung selber den
Antrag gestellt hatte, die Verteidigung der Neutralität unter den
Pflichten der Bundesversammlung auszulassen. Aber dort ging es
für ihn wohl mehr um eine Frage der Logik, nachdem die Tagsatzung
die Nennung der Neutralität unter den Staatszwecken des Bundes
bereits weggelassen hatte, indem sie sie mit Recht als blosses
Mittel zum Zwecke der Unabhängigkeit betrachtete. Als die Tes-
siner Freischaren den die österreichischen Ketten sprengenden Ita-
lienern zu Hilfe eilten, wurde Munzinger, nachdem er zuvor den
für diese Frage eingesetzten Kommissionen angehört hatte, als
Kommissar der Tagsatzung im August, einige Tage nach Annahme
der Bundesverfassung durch das Solothurner Volk, ins Tessin
gesandt; er, der wie Gallus Baumgartner ausführt, «am entschieden-
sten die Kriegs- und Allianz-Partei bekämpft hatte und gewohnt war.
die Dinge in ihrer wahren Gestalt zu erfassen», er, der anderseits
vor 34 Jahren selber in der Lombardei als liberaler Flüchtling
umhergeirrt war. Unter schwierigsten Verhältnissen musste er,
zuerst ohne eidgenössische Truppen, dann mit Hilfe einer und dann
zweier Bundesbrigaden, jenseits der Alpen Grenzwache halten, ja,
Wache gegen den aufgereizten und äusserst erregten Kanton Tessin
selber. Es war vielleicht die schwerste Mission seines Lebens, aber
auch der grösste Dienst am Vaterland, das er vor Krieg und Unglück
bewahrte.

So konnte nun der junge Bundesstaat ohne neues Blutvergisssen
ins Leben treten, einem hundertjährigen Frieden entgegen.

Das Solothurner Volk hat dem Wirken seines hervorragendsten
Mitbürgers der damaligen Zeit durch die Tat dauernde Anerkennung
verschafft.

Nicht nur nahm es die Bundesverfassung im Kantonsrat und
im Volke an, es schlug sich überdies fast in sämtlichen Verfassungs-
abstimmungen über 100 Jahre hinweg zu den annehmenden Ständen,
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wahrscheinlich wie kaum ein zweiter Kanton. Nicht nur bei der
misslungenen Totalrevision von 1872 und erst recht bei der gelun-
genen von 1874, sondern, so viel ich feststellen konnte, bei
allen Partial-Revisionen des vergangenen und gegenwärtigen
Jahrhunderts, die ins Verfassungsrecht übergingen, war es bei den
bejahenden Ständen. Ich erinnere bloss an die wichtigsten Ent-
scheide, die Vereinheitlichung des Zivil- und des Strafrechtes, für
welche schon Josef Munzinger 1848vergeblich Antrag gestellt hatte,
an die Kranken- und Unfall-Versicherung, an die Alters- und Hin-
terlassenen- Versicherung und schliesslich an die letzte bedeutsame
Revision, die Aenderung der Wirtschaftsverfassung.

Nicht nur bei der Schaffung, auch bei der Festigung und Ent-
faltung hat somit der Kanton Solothurn dem neuen Bund seinen
Anteil geschenkt und seine besondere Bundestreue bewiesen.

Erneuern wir in diesem Jahre des Gedenkens die Treue in
unsern Herzen, bereit, sie in neuen Taten ans Licht zu führen!

Hauptsächlichste Quellen:

Hans Haefliger: Bundesrat Josef Munzinger (Manuskript; erscheint im Druck
Olten 1949).

William E. Rappard: Die Bundesverfassung der Schweizerischen Ei dge noss.en-
schaft 1848-1948 (Zürich 1948).

Arnold Jaggi: Die Gründung unseres Bundesstaates (Bern 1948).
Edgar Bonjour: Die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates (Basel 1948).
Johannes Dierauer: Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 5. Bd.

Bis 1848 (Gotha 1917).
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L'ARMEE SUISSE DE 1848 A 1948

uon A. H. lHajor Paul de Va/fiere lJ'O Schnauz

Pendant tout le XI Xc siede, et jusqu'a aujourd'hui, a chaque
conflit europeen, les fron tieres ont ete gardees et la neutrarite res-
pectee. La volonte nette ment aff'irrnee du gouvernement Iederal de
ne tolerer aucune violation de territoire a Iortifie la situation
morale de la Suisse en Europe. Les tristesses et les atrocites de
l'occupation etrangcre, de 1798 a 1803, avec leur cortege de misere,
d'impuissance et de honte, ouvrirent les yeux des Suisses sur leur
coupable negligcncc militaire pendant une longue ere de paix.

La tutelle de Napoleon, sous l' a c ted e Me dia t ion (1803
a 1815) ne permit pas de reconstituer une veritable arrnee, car
l'empereur s'opposait a toutes les mesures qui pouvaient diminuer
le recrutement de ses regiments suisses. Il interdit 1a formation
d'un etat-rnajor genoral et la crcation d'une ecole militaire cen-
tra1e, fixa au chiffre der isoire de 15203 hommes 1'effectif du con-
tirigent de prerniere ligne. En fait, la Suisse etait desarrnee, incapable
de se detendre. Pendant cette periode, 100000 recrues furent neces-
saires pour combler los vides de la division rouge, troupe de choc.
dont les pertes cruelles et incessantes exigeaient des remplacements
massifs apres chaque campagne. La division suisse avait lais se
25000 morts en Espagne, elle comptait 16000 hommes en partant
pour la Russie, en 1812, 150 hommes echapperent a la mort et
rentrerent en France dans les depöts de leurs reglments, blesses et
malades.

Les lecons de la perrode napolconionne inspirerent le R e g 1e -
ment militaire g e n e r a I pour la Confederation
s u iss e, du 20 aout 1817, ser ieu x effort pour ameliorcr la defense
nationale, parallelcmcnt a la reconstitution politique du pays. Ce
reglcment subsista, dans ses traits principaux, jusqu'en 1850. La
tendance de limiter le pouvoir des cantons s'accentue. Le systemc
des contingents cantonaux est maintenu, mais ils pcuvcnt etrc
groupes en corps de troupe et unitos d'arrnee Iederaux, Un Conseil
de surveillance est charge de contröler l'instruction et I'arrnernent
des troupes. Il organise des camps d'instruction de 3000 hommes de
toutes armes.

Les mises sur pied de 1805, 1809, 1813 (g e n e r a 1 von W a t -
te n w y l), de 1815 (g e n e r alB ach man n, Iicutenant-general
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au service de France, major-general au service de Piemont) et de
1830-1831 et 1838 (g e n e r a l Guiguer de Prangins, colonel
au service de France) prouverent la volonte des Etats confederes de
cooperer dans la concorde a la täche commune de la def'ense
nationale. L'observateur etranger vit dans cette resurrection
nationale le temoignage de la vitalite de la Suisse qui placait
dans sa jeune arrnee les plus hautes aspirations d'union et de pro-
gres, La ferme attitude de la Suisse romande vis-a-vis des menaces
de la France dans l'affaire Louis Napoleon, en 1838, et les provoca-
tions de la division du general Aymard ä la Irontiere du Jura.
aggraverent les risques de guerre. La Confederation disposait de
67000 hommes d'elite et de 30000 de landwehr. Le general Guiguer
concentra ses nroupes a Geneve, Aubonne, Orbe, Soleure et Bäle.
Le 14 octobre, le prince Louis-Napoleon quittait Arenenberg. et le
gouvernement francals annoncait a son ambassadeur en Suisse,
duc de Montebello, la dissolution du corps d'observation du Jura,
et affirmait le respect de la France pour I'independance de la
Confederation. Le danger etait conjure.

L' e c o l e mi 1i t air e ce n t r ale fondee en 1819, avait
ouvert ses cours a Thoune, sous le commandement du co Ion e l
d' art i 11 e r i e von Lu t ern a u, de Berne, et du colonel von
G Ö 1d 1in, de Lucerne. Les instructeurs etaient le lt.-colonel
Du f 0 ur, le futur general, le Itt.-colonel H i r z e 1, le colonel d e
B Ü ren. Dufour prit le commamlement de I'ecole en 1832.

Au ca m p d e W 0 h 1e n en Argovie eure nt lieu des exercices
dir iges en 1820, par le colonel G u i g u erd e Pr a n g i n s et ins-
pectes par le colonel deS 0 n n e n b erg. En 1831 et 1832 il fallut
occuper militairement Bäle et Neuchätel (separ ation de Bäle-ville et
Bäle-campagne, coup de main royaliste sur le chäteau de Neuchätel).

La g u e r red uSo n der b und, crise de croissance de la
Contederation. etait precedee des expeditions de Corps francs contre
Lucerne, en 1844-1845, et de la mobilisation de deux divisions
(general d e Don atz, ancien officier au service de Napoleon).
Sous l'habile et encrgique commandement du genoral Du f 0 ur, Ia
campagne de 1847 se termina rapidement par la prise de Fr ibourg
et la capitulation du generat deS a 1i s - Sog 1i 0, a Lucerne, qul
preserva la Suisse de l'intervention etrangere. Les effectifs mob i-
Iises par les deux partis atteignirent, au total, 180000 hommes.
Dufour retablit l'union nationale dans l'apaisement des temps
nouveaux.

Les troubles de la Regeneration et la guerre civile, avaient
montre aux Confederes la necessite de renforcer leur union. L'ancien
reglrne et le tederaltsme intransigeant etaient vaincus. La Co n s ti -
tut ion du 1 2 se p t e m b r e 1 848 donnait a la Suisse un
gouvernement central, pour veiller a la sürete interieure et cxte-
rieure et administrer I'armee. La reorganisation militaire figurait
au premier rang des progres a realiser. La Conf'ederation (art. 8) a
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seule le droit de declarer la guerre, de conclure la paix, les alliances
et les traites. Les converrtions militaires des cantons, qui alirnen-
taient jusqu'ici le service etranger, furent interdites apres des
discussions violentes a la derniere Diete federale de 1848. La
croisade de I'unite italienne enfievrait les esprits. Beaucoup de
deputes a la nouvelle de la revolution de Naples, repr imee par les
quatre regimerns suisses, estimaient que l'honneur suisse risquait
d'etre atteint si des troupes suisses etaient ernployees contre Ia
cause generate de la Iiberte des peuples. Le Conseil f'ederat, en
vertu de la nouvelle constitution, interdit le recrutement pour
l'etrangcr. mais il ne put annuler les traites conclus par les cantons,
qui resterent en vigueur jusquen 1859. L'interdiction du recrutement
ri'empecha pas les effectifs des regirnents de Naples d'augmenter.
En 1859, le Conseil Iederal eut la malheureuse idee de supprimer les
armoiries des cantons capitulants sur les drapeaux rouges a croi x
blanches des regiments de Naples. Le quatrieme regiment refusa de
rendre les honneurs au drapeau degrade ; 400 hommes des deuxierne
et troisierne regirnents s'ernparerent de leurs drapeaux apres
avoir tue les sentinelles, rnassacre le sous-lieutenant deR 0 ver e Cl,

et blesse le major Wo I f f. Les revoltes se dirigerent vers le Champ
de Mars avec les drapeaux voles, Enteures par les autres regiments
et le 13c chasseurs suisses, ils repondirent aux sommations du
general deR i e d m a t t e n , de Sion, commandant de la div ision,
en ouvrant le feu sur les troupes fideles. Quelques volees de mitraille
eurent raison des mutins. Ils se rendirent, laissant 50 morts et
blesses sur place. On emprisonna 253 hommes au fort Saint-Elme.
Ces douloureux everiements donnerent le coup de gräce au service
capitule. Le roi de Naples decida de congedier ses regiments suisses;
1800 hommes restercnt a Naples et def'endi rent la forteresse de
Gaete contre Garibaldi, avec leur courage habituel. sous les gene-
raux von Me c hel (Bale), plus tard commandant de l'ecole de
tir de Wallenstadt, Sc h u mac her (Lucerne), deR i e d m a t t e n
(Valais), major Wie 1a n d , plus tard commandant de corps d'arrnee
en Suisse, P f y f f er - d ' Alt i s 110 f e n , futur chef d'etat-rnajor
suisse: 2000 hommes passereut a la legion etrangcrc, 800 dans les
troupes pontificales, d'autres dans les troupes hollandaises de Java,
6000 rcntrerent en Suisse. Les Chambres f'ederales voterent alors
l'interdiction aux citoyens suisses de prendre du service a I'etrangcr
sans l'autorisation du Conseil Iederal.

La Constitution Iederalc de 1848 fournit la base d'une nouvclle
loi d'organisation militaire de l a Confederation
s u iss e, acceptee le 8 mai 1850. L'arrnee comprenait trois classes:
elitc, reserve, et landwehr, neuf divisions de 15660 hommes, 568
chevaux de selle, 854 chevaux de trait, et 24 canons chacune.
Duree du service de 20 a 44 ans. L'instruction de l'infanterie etait
laissee aux cantons; pour les autres armes, elle incombait a la
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Confederation. La loi du 13 novernbre 1865 institua le Bur e a u d e
l'etat-major g e n e r a I.

L ' a f f air e deN e u c h ä tel et la mobilisation de 1856-1857
(campagne du Rhin) laissa voir que les progres realises etaient
encore insuffisants. Quatre divisions, 30000 hommes, se preparerent
sous le commandement du generat Du f 0 u r a resistcr aux preten-
tions du roi de Prusse. Elles etaient soutenues par I'elan unanime
de la popula tion. Le Conseil Iederal decida la mise de p iquet de
100.000 hommes. Dans son rapport, le genoral Dufour insistait sur
la nccessite d'amelrorer encore l'instruction des officiers d'etat-rnajor
ot formula une serie de propositions qui tendaient a modifier la
loi de 1850, en centralisant l'instruction des troupes et des cadres,
en def inissant plus clairement les cornpetences du haut comman-
dement.

En 1859, pour la quatr ieme fois, le g e n e r a 1 Du f 0 u r fut
appele au commandement en chef. La guerre avait eclate en Lom-
bardie, Piemontais et Francais contre Autrichiens. Trois divisions
suisses et plusieurs brigades indeperidantes occuperent le front sud:
Valais, Tessin et Grisons, pendant que Napoleon III entrait a Milan
et remportait les victoires de Magenta et de Solferino avec son all le
le roi Victor-Emmanuel.

L'a f f air e deS a v 0 i e e n 1 8 6 0, 1a g u e r r e aus t r 0 -

p ru s sie n n e deI 8 6 6, ce 11e deI 8 7 0 - 7 1 nccessitercnt des
mobilisations partielles de l'armee feder ale. Cinq divisions repar-
ties de Schaffhouse a Porrentruy et entre la Limmat, la Töss et
l'Aar, des le 19 juillet 1870, dapres un ordre de deploiernent strate-
gique, comptaient 37423 hommes et 3541 chevaux. Tout le reste de
I'arrnee etart mis de piquet. Le colonel Her zog, inspecteur de
l'artillerie, n 0 m m e g e n e r alp a r l'Ass e m b 1e e t e der ale.
avait son quartier gcneral a Olten, ce stationnement avait ete arrete
dans I'idee d'un mouvement offensif des Francais sur I'Allernagne
du Sud. Apres les def'aites f'rancaises de Wissembourg, Woerth,
Spicheren, Saint-Privat, l'encerclement de l'arrnee de Bazaine a
Metz elt la capitulation de Sedan, les operations s'eloignerent de nos
Irontieres. Plusieurs divisions furent demobilisees et les releves se
succederent jusqu'a la fin des hostilites. En decernbre l'armee de
l'est, commandee par le general Bourbaki se rapprocha du Jura
dans le but de debloquer Belfort. Le combat de Villersexel, la
bataille de la Lisairie, en janvier 1871, deciderent le general a
occuper Bäle avec la cinquierne division, tandis que la quatrieme se
rassemblait dans les Franches-Montagncs et le Jura neuchätelois.
A la nouvelle de la retraite de Bourbaki le long de la frontiere
suisse, la cinquieme division fut rarnenee a Delemont et Ie quartier
general transpurte a Laufen, puis a Neuchäte l, tandis qu'urie con-
centration suisse s'operait le Iong du Doubs. Le general Herzog
apprit, le 28 janvier au soir, que I'armee de l'est poursuivie et
harcelee par Manteuffel, se massait autour de Pontarlier. Il



devenait evident qu'elle allait etre acculee a la fron tierc suisse.
Le genoral Herzog häta la marche de ses divisions dans le secteur
Le Locle-Les Verrieres-Sainte-Croix-Vallorbe. Le 1er fevrier, il
disposait de 21 330 hommes, 54 canons et 2013 chevaux ä l'extreme
frontiere. Ce jour-Ja ä trois heures et demie du matin une convcntion
fut sigriee aux Verr ieres entre le genoral Herzog et le Iieutenant-
colonel Chevals, muni des pouvoirs speciaux du general Clinchant.
L'arrnee de l'est etait autorisee a entrer en Suisse, des arrnee par
nos troupes. Jusqu'au 3 fevr-ier, 87000 hommes, 10778 chevaux,
1158 voitures de guerre, 295 canons passereut au Locle, aux Ver-
rieres, a Sainte-Croix et a Vallorbe. La dernob ilisa tion de I'arrnee
suisse, commencee le 6 fevr ier. s'acheva le 3 mars.

Le rapport du generat Herzog reconnut d'abord l'excellent
esprit des troupes. 11 insista sur la necessite d'une ref'orrne de
l'instruction, qui devait etre centr ali see. La souverainctc cantonale
trop inegale, nuisait a la preparation tactique des corps de troupes;
la superiorite de l'artillerie, troupe fedcralc, etait frappante.

Le projet de rcorganisation de 1873 tenait compte de l'opposition
de la Suisse Iederaliste, romande et catholique, aux tendances
unitaires des revisionnistes radicaux. On comprit qu'il fallait
gagner les federalistcs par un compromis entre les deux tendances
extremes. La C 0 n s t i tut ion d e 1 8 7 4 admise par les Chambres,
fut vocee par le peuple le 19 avril, a la rnajorite de 142186 voix et
sept cantons. L'o r g a n isa t ion m i 1i t air e d e 1 8 7 4 forme la
transition de I'arrnee vieux style a I'armee moderne: prolongation
des periodes de service, concentration de l'instruction et de l'arme-
ment sous le contröle de la Conf ederat ion. L'ordre de bataille
comprend huit divisions et les troupes d'a rmec. L'instruction pre-
paratoire de la jeunesse s'organise et le tir volontaire est encourage.

En 1891, quatre corps d'armec a deux divisions avaient ete crees.
Une revision constitutionnelle dc la loi militaire qui accentuait
encore la cerrtralisation, avait ete repoussee par le peuple et la
maierite des cantons en 1895. La question de la prolongation des
ccoles de recrues, des exercices annuels, faisaient l'objet de projets
tres etudies des colonels Pie r r eIs 1er, chef d'arme de l'infan-
terie, et U 1r ich Will e, chef d'arme de la cavalerie.

Malgre les efforts d'un mouvement antimilitariste d'extreme
gauehe. qui croyait a la seule garantie de la neutralitc, pour rcduire
le budget militaire a 20 mil lions, malgre les sollicitations de
quelques utopistes aveugles, le peuple ecouta la voix des chefs
militaires et des magistrats qui placerent la question sur son veritable
terrain, celui du patriotisme conscient de ses devoirs. Le Conseil
federal declara que, fidele a la tradition glorieuse des ancetres et
confiant dans sa mission internationale, il entendait donner a son
armee les moyens de faire respecter le nom suisse, de garder son
sol et de detendre I'her itage de ses libertes. Paisible et libre au
milieu de l'Europe en armes, 1a S u iss e, une f 0 i s d e p l u s ,
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affirma sa v o l o n t e de r e s i s t a n c e , le 3 novembre
1907. La loi militaire fut acceptee par le peuple et 12 cantons et
dem i. L'Europe considera ce resultat comme l'affirmation du droit
a l'existence de la Suisse. En 1912 une ordonnance modifiait la loi
en I'adaptant aux circonstances.

L'arrnee de la Confederation complexe et unie a la fois, s'est
maintenue et fortifiee ä la garde du pays. Institution nationale,
conforme au gerne Iederal et qui ne ressemble ä aucune autre. Elle
a su la plier aux necessites toujours plus imperieuses de la tactique
et de la strategie modernes. La sagesse de ses chefs a fait com-
prendre au citoyen la necessite de fortifier le defile de Saint-
Maurice, de faire du Gothard un puissant reduit de la defense, de
transformer le matertel de l'artillerie, d'etre toujours a l'avant-garde
du progres pour l'armement. L'infanterie a recu le fusil ä per-
cussion Prelaz-Burnand en 1842-1859, 1a carabine Mi1bank-Ams1er,
en 1851-1869.En 1868, I'armee adoptait 1e premier fusi1 ä r epetition
de l'Europe, invention de I'ingenieur suisse Vetterli, magasin a 13
cartouches, portee 1200 metres. Le fusi1 suisse modele 1889-1896
(Rubin-Schmid) a ete ensuite 1e premier fusil de petit calibre
(7,5 mm.) de l'Europe. Notre pays restait, sous ce rapport, en
avance sur toutes 1es autres armees.

En 1914,des 1es premiers jours d'aout, 1e g e n e r a 1Will e avait
concentre 200000 hommes sur le front nord-ouest, secende par le
talent d'organisation du chef d'etat-rnajor general S p re ehe r d e
Be r ne g g. Epreuve decisive, les annees de service actif 1914-1918
ont dementre l'excellence de notre systerne. Le generat Wille dans
son rapport a signale les reforrnes qui restaient ä faire. Il conclut
par ces mots encourageants: «Le resultat obtenu me remplit
d'admiration pour 1es dispositions naturelles de notre peuple.» La
Suisse n'a pas subi le sort de 1a Belgique parce que 1es bell igerants
estimaient que le passage a travers not re territoire se heurterait a
une plus grande resistance que celle de Ia Be1gique. On n'asservit
sans Iutce que les nations qui dorment.

La seconde guerre mondiale a confirrne les enseignements
du passe. Elle a dementre l'importance des routes alpestres et des
graudes voies de communication qui ont ete detorminantes dans
toutes les guerres en Europe centrale. Tous les plans strategiques
des etats-majors francais, allemands, italiens et autrichiens ont
tenu compte du danger que constituerait pour une arrnee operant
soit au sud, soit au nord des Alpes, une offensive ennemie debou-
chant de la Suisse. Il en resulte qu'aucun belltgerant ne peut 1aisser
a son adversaire l'avantage certain que serait pour 1ui 1e territoire
helvetique, avec ses ressourees, ses bases de depart et ses voies de
communication. LaS u iss e n e p e u t res t e ren d e h 0 r s
d'une guerre e u r o p e e n n e q u i ä une condition, c'est
qu'elle soit p r e t e et capable de faire respecter
so n te r r i t 0 ire. L'histoire nous apporte la preuve qu'une Suisse
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faible et desarrnee attire l'envahisseur (exemple 17il8 1814) et
qu'une Suisse en armes et vigilante risque fort d'etre epargnee par
les belligerants.

Si la Suisse, de 1939 a 1945, a ete preservee de la guerre, elle le
doit a la prevoyance de ses autorites civiles et militaires, a l'alti-
tude eriergique et resolue de son armee, a I'idee qu'avaient de sa
resistance possible les chefs des arrnees voisines, ä sa situation
geographique. Les deux groupes de belltgerants comptaient sur le
dispositif de notre arrnee pour couvrir leurs flanes. Mais il faut que
notre force defensive soit reelle po ur qu'elle puisse empecher la
guerre de penetrer Ch2Z nous. Le general Jomini, de Payerne,
celebre ecrivain militaire, disait en 1822, dans une E pi t r e ä s e s
co n c i t 0 yen s: «Dites-vous bien qu'une nation assez faible pour
supporter un attentat contre son territoire est une nation perdue.»

La mobilisation instantanee de 450 000 hommes, les prerniers
jours de septembre 19~~9, de 43000 chevaux et de 15000 camions et
voitures automobiles amis a la disposition du g e n e r a I G u isa n .
le 4 septembre, la plus forte arrnee que la Suisse ait mis sur pied
dans SOll.histoire. Cette mobilisation generate avait ete faite sous la
protection des troupes de couverture f'rontiere, alarmees le 29 aoüt.
Les operations se firent avec ordre et precision, dans le plus grand
calme, les transports de troupes circulerent avec une regu lar ite
parfaite.

Les forces mises sur pied se composaient de I'etat-rnajor de
I'arrnee, trois corps darrnee, neuf divisions, quatre brigades de
montagne, neuf brigades trontiere, trois brigades legeres, le corps
des volontaires couverture-f rontiere, le corps des gardes-frontiere.
les troupes d'armee, l'aviation et la defense contre avions (DCA),
les garnisons des forteresses, la gendarmerie d'arrnee, les troupes
territoriales, les services cornplementaires, le service technique et
l'intendance du matertel de guerre, le depöt de remontes de cava-
lerie, la regle Iederalc des chevaux, les services de I'arriere. la classe
de recrues 1939.

Des le 31 aoüt 1939, la preoccupation dominante du generat
Guisan fut et resta d'ordre strategique: «Le röle de I'arrnee SUiSS·2,
dit-il dans son rapport a l'Assemblee federale. etait d'offrir a chacun
des partis bcll igerants un obstacle suffisant pour qu'ajoutant la
force de l'argument militaire a celle des arguments politiques et
economiques, elle decourageät tout dessein d'agression et assurät au
pays une marge de securite aussi grande que possible.»

Le stationnement d'attente ordonne par le gcneral au debut
de septembre, etait un dispositif de mobilisation permettant d'exe-
euter une concentration front nord ou front ouest suivant I'agres-
sion probable ou possible: Allemagne ou France.

Le commandement en chef de l'arrnee apprecia successivernent,
[usqu'a la fin des hostilites, toutes des situations devant lesquelles
la Suisse a ete placee, et, prit en consequence les dispositions stra-
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tegiques qui s'imposaient. Toutes les eventualites qui pouvaient se
produire, et meme celle d'une attaque generale brusquee, avaient
ete prevues et exarninees, de facon ä pouvoir y reporidre par une
parade d'une eff'icacite logique. Pendant ces cinq ans et huit mois.
il n'y eut qu'un seul veritable «coup de theätre», c'est-ä-dire une
situation imprevue que 1'imagination du commandant en chef n'avait
pu sc representer ä l'avance dans toute son ampleur et sa brutalite ;
ce fut 1'e n cer c I e m e n t q u ire s u I t apo u r laS u iss e des
v i c t 0 ire s d e I'A l I e mag n e, e n j u i n 1 9 4 O. La seconde
mobilisation generate en mai 1940, mit sur pied plus de 50000a
hommes.

Dans la suite, d'autres menaces se firent sentir, elles furent
chaque fois decouvertes a temps par le service des renseignements.
organise et mis en oeuvre par le colonel-brigadier Masson avec une
competence et une habilete qui ont fait 1'admiration des belli-
gerants. Le dangar rcel couru en mars 1943, resultait d'une situa-
tion qui s'etait annoncee depuis longtemps, ce qui permit de prendre
les mesures necessaires pour repondre ä la gravite des circonstances.

L'arrnee a rempli sa mission sans def'aillancc, fidele aux lignes
constantes de sa tradition, avec un devouement, une grandeur qui
elevent jusqu'au niveau d'une victoire I'accornplissement des
obscurs devoirs de sa garde vigilante. Victoire sans combat par
les armes, mais prepara tion continuelle au sacrifice accepte, volonte
farouche de resistance qui animait Ies troupes et donnait confiance
a la nation eritiere. On peut affirmer aussi que le generat Guisan
avait ccmmunique son esprit et sa foi a I'arrnee entiere.

Les belligcrants ont respecte notre territoire parce que I'idee
qu'ils se faisaient de notre capacite de resistance les rendaient
prudents. Ils ont pref'ere ne pas courir les risques d'une agression.
I1s ont ainsi rendu hommage a l'effort militaire de la Suisse. Le
Danemark et la Hollande ont ete assaillis, envahis et occupes
parce qu'on savait a Berlin que leur resistance serait brisee sans
peine. Le Danemark, depuis vingt ans, n'avait plus d'arrnee, et la
Hollande a resiste quatre jours; son impreparation notoire en avait
fait une proie tentante et facile. Ce sont la des faits positifs dont
aucun sophisme pacif ico-defaitiste ne saurait affaiblir la portee. La
prevoyance du Conseil federal, les mesures prises ä temps par
notre etat-rnajor parfaitement renseigne sur la situation generate.
et la discipline nationale, nous ont evite le sort humiliant et cruel
des petits pays des armes et Iivres sans dcf'ense aux appetits de
conquete d'un dictateur.

Cette preparation intelligente a permis ä notre arrnee de
remplir sa täche essentielle qui est d'ernpecher Ia guerre d'entrer
chez nous. Pendant cinq ans et huit mois, le pays a pu vivre et
travailler, malgre les fron tieres ferrnees, prevenir le chörnage,
maintenir Ia pa ix sociale, faire rendre au sol tout ce qu'il pouvait
produire, eviter la disette ou la famine, preserver la population des



epidemies. La protection de l'arrnee a sauve l'industrie suisse. Les
usines intactes, l'industrie en plein rendement ont ren du possible
la prosperrte ecoriomique actuelle qui a suivi l'armistice de 1945.
Les six a sept milliards depenses pour la detense et le salut du
pays, pendant cette tragique perrode de l'histoire de I'humanite,
la construction du red u i t na ti 0 n a I . la plus puissante forteresse
de l'Europe, temoignent avec eloquence que les sacrifices consentis
par notre peuple nont pas ete inutiles.

La Suisse a prouve son attachernent et sa reconnaissance ä son
arrnee. L'inoubliable «jourriee des drapeaux», le 20 aoüt 1945. a ete le
dernier acte du service actif. Notre arrnee continue silencieusement,
avec un devouement sans cesse renouvcle. ä se preparer ä sa
grande et invariable mission de protection et de sauvegarde de
notre independance, de garde des grands passages des Alpes.

Nous avons un interet primordial ä maintenir et f 0 r t i f i e r
autour de nous cette confiance qu'inspire notre
p r e par a t ion m i I i t air e. Les missions d'officiers etrangers
qui viennent en Suisse soulignent le mo r ale 1e v e den 0 s
t r 0 u pes et les qua 1 i t e s a t a v i q u e s d uso I d a t. Le chef
du grand etat-rnajor allemand en 1905, C 0 mt e S c h l i e f f e n .
«preferait laisser tranquille le peuple suisse dont l'organisation
militaire est sol ide.» Le general f rancais La n g 10 i s ecrivait en
1907: «On peut affirmer qu'il faudrait des forces tres superieures.
beau coup d'hommes, beaucoup de temps et d'argent, pour venir a
bout de I'arrnee suisse. Dans le cas d'un conflit europeen, elle serait
un appoint considerable pour celui des belligcrants avec lequel
elle marcherait. EIl e se r a i t t 0 u tau s s i b i e n 0 f f e n s iv e
q u e d e f e n s i v e. E 11 e a une g r a n d eva leu r m a t e -
rielle, une plus grande valeur m-o r a l e encore. Nous
ne pouvons que rendre un eclatant hornmage ä ceux qui la com-
mandent, a ses officiers et ä ses soldats.»

En 1908, apres les manc:euvres du troisierne corps: «Cette arrnee
apparait comme tres redoutable, gräce aux qualites de race du
soldat» (gerieral Bon n a I). Le marechal von H ö t zen d 0 r f ,
chef d'etat-rnajor autrichien: «Je suis ar rive en Suisse avec une
assez haute opinion de ses institutions militaires si originales; non
seuiement je n'ai pas ete decu, mais ce que j'ai vu adepasse mon
attente» (1910).

On pouvait lire dans le F i gar 0 du 5 septembre 1912, sous
l'impression des manc:euvres du troisierne corps auxquelles assista
l'empereur Guillaume II: «Les Suisses sont les fils de ces superbes
soldats qui ont rempli l'Europe de leur gioire et combattu sur tous
les champs de bataille. Envahir la Suisse semble presque impossible.»
La merne annee, La Fra n ce mi I i t air e ecrivait: «L'infanterie
suisse a fait preuve, au cours de ces manc:euvres, non seulernent
d'une veritable aptitude a la marche, d'une resistance et d'une
solidite eprouvees, d'une tres bonne instruction tactique, mais
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encore d'une discipline du rang et d'une tenue sous les armes qui
lui permettent de soutenir la comparaison avec
1e s me i 11e ure s in fan t e r i e s.»

A la veille de la prerniere guerre mondiale, le genoral
Mai t rot estimait notre arrnee «un outil de guerre de premier
ordre, un formidable renfort pour celui des deux bel ligerants avec
lequel elle marcherait, France ou Allemagne», (Nos frontieres de
l'est et du nord, page 75, 1913.) Devant les menaces allemandes, en
1913, l'etat-rnajor f'rancais se preoccupait de savoir si I'enveloppe-
ment se ferait, a la fois, sur les deux ailes, par la Suisse et la
Belgique. Voici ses conclusions: «On avait des raisons de croire que
l'enveloppement par la Suisse se heurterait a des obstacles incom-
parablement plus serieux que celui par la Belgique. L'armee belge
ne presentait a aucun degre la puissance et la vigueur de I'armee
suisse.» (L e p 1a n X V I 1. L e s p r i n c i pes. Chap. IH, p. 49-50.j

De son cöte, le general Lud end 0 r f , quartier-rnaitre gencral,
reconnaissait dans un rapport confidentiel quo «I'arrnee bien orga-
ni see et bien equipee de la Suisse offrait toute garantie d'opposer
aux envahisseurs une resistance opiniätre et sanglante». D'apres
I'etat-major f'rancais, «I'armee suisse sur pied de guerre, com-
prenant un noyau solide d'hommes exerces et pourvus d'un materiel
excellent, represeritait une force susceptible de faire respecter le
territoire de la Contederation». (Les arrnees francaises pendant la
guerre 1914-1918, publ ie par I'etat-rnajor f'rancais, tome leI', p. 45.)

L'etat-major allemand avait adopte, des 1914, le plan Schlief-
fen, modifie par Moltke H, d'apres des rapports comparatifs bases
sur les possibilites de resistance des Belges et des Suisses. «D' u n
c 6 tel' arm e e s u iss e p r e t e a 1a g u e r l' e (kriegsbereites
Heer), deI' au t r cl' arm e e bel ger e 1a t i v e m e n t fa i b 1e»
(verhältnismässig schwache Armee).

Le president R 0 0 s e v el t prcnoncait, en juillet 1915, ä Los
Angeles, un discours programme sur les lecons de la guerre, en ce
qui concerne la Belgique et la Suisse: «Il y a plus d'un siecle, en
1798-1799, la Suisse s'est Iaissee surprendre par l'invasion Iran-
caise. Mais cette lecon lui a ete utile. Elle a appris qu'il faut etre
fort et pret ä vtout. Les Suisses ont cree une arrnee de prernier
ordre qui pouvait etre [etee a la f'rontiere des le premier moment.
et c ' e s t p 0 u r c e t t e r ais 0 n q u e l' i n t e g r i ted e 1a
S u iss e a e t e res p e c t e e. La Belgique, au contraire, a donne
un exemple qu'il convient de ne pas suivre. Elle ri'a pas voulu
s'armer atemps. Sa prosperrte economiquc l'a endormie. Elle se
fiait aux traites, croyant qu'ils garantissaient sa securite. On a vu
ce que signifient les traites de neutralite. La Belgique expie cette
erreur d'une maniere terrible. S i l' 0 n c 0 m par eIe s f 0 r ces
de la Suisse ä son e t e n d u e , elle est, p e u t= e t r e , la-
na t ion 1ami e u x pro t e g e e dan s une g u e r r e. L'A m e-
r i q u e d 0 i t se h ä t erd' i mit e r l ' e x e m p l e s u iss e.»



Apres la pa ix de Versailles et surtout depuis 1930, des missions
d'officiers fr ancais, anglais, allemands, italiens, polonais, danois,
belges, americains, norvegiens, japonais, chinois, siamois sont venus
etudier sur place les institutions, les methodes d'instruction, et les
ecoles militaires de la Suisse. Les generaux f'rancais Debeney, Bor-
deaux, Clement-Grandcour, Marjoulet, le marechal Petain, le gene-
ral Groener (Allemagne), Sikorski (Pologne), Metaxas (Grece) ont
suivi les manoeuvres de division, et recueilli des renseignements
que seule I'arrnee suisse pouvait leur donner, sur l'instruction rapide
du soldat et la formation des cadres.

Le marechal Ca d 0 rn a , au Senat italien, en avril 1925, faisait
I'eloge de I'arrnee suisse «qui pulse sa force dans une vigoureuse
discipline nationale», Il donnait en exempl'2 «ce peuple si fier, qui
ne renonce a aucun sacrifice pour sauver son indeperidance».

En 1926, le Me r c ure deS 0 u ab e donnait les impressions
du colonel allemand I m man u e 1 : «La Suisse continue ä tenir les
devoirs militaires pour des obligations d'honneur. Elle se tient
prete a defendre par la torce des armes son territoire, malgre 1a
garantie des traites. Le rendement de son arrnee est porte au plus
haut degre de preparation.»

Aux Etats-Unis, 1e generat Pa 1m e r preconisait l'adoption
du systerne suisse. Voici 1a conclusion de son livre: «Si nous consi-
derons que 1a guerre mondia1e a fait rage autour de 1a Suisse,
pendant quatre ans, et qu'aucun des belligerants n'a ose s'attirer
un nouve1 ennemi en envahissant 1e territoire de 1a Conf'ederation,
nous devons r e c o n n a i t r e que L' a r m e e suisse a
sou t e n u une e p r e u v e d e cis iv e. S 0 n b u t a e t e
p l e i n e m e n tat t ein t. L' A 11 e mag n e e t 1a Fra n c e 1u i
ont rendu le plus e c l a t a n t t e m o i g n a g c en 1a lais-
s a n t t r a n q u i 11 e. C' e s t 1 ä uns u c c e s q u i v au tun e
vi c t 0 ire. Pe ud' arm e e sen 0 n t rem p 0 r ted e p l u s
c o m p l e t e , car l t a r m e e suisse moderne a e t e c r e e e
non p a s pour entrainer 1e pays dans une g u e r r e
e x t e r i e u r c , mais pour e m p e c h e r 1a g u e r r e de
p e n e t r e ren S u iss e.» (Brigadier-general J. M. Pa 1m er:
S tat e s man s hip 0 f War. Washington 1927.)

En 1929, le genoral polonais S i kor s k i , ancien ministre de
1a guerre, a pub lie dans 1e C 0 u r r i erd eVa r s 0 v i e, une scrie
d'articles sur notre armee. Il constate que si 1a S u iss e a et e
e p a r g n e e par 1a g u e r r e de 1914-1918, elle 1e d o it
ä s o n arm e e, car aucun des bel ligerarits n'a eprouve 1a moindre
envie de se mettre 1es Suisses a dos. «L'a r m e e s u iss e, dit-il,
peut soutenir 1a comparaison avec 1es meil1eures
arm e e s du mon d e.»

Dans une etude parue dans 1a R e v u e des D e u x Mon des,
1e 15 septembre 1933, 1e generat D e ben e y, ancien chef d'etat-
major de I'armee trancaise, ecrivait: «L'arrnee suisse est une milice



d'une espece speciale dont aucune autre nation ne serait capable
de realiser le modele. Il s'agit de mettre en ligne des citoyens qu'un
vieil atavisme a forrnes guerriers, et qu'une pratique seculaire de la
liberte a doues du sent.iment eivique le plus eleve. La Suisse possede
une puissance industrielle considerablo et, depuis quelques annees,
elle consacre des sommes de plus en plus importantes ä son arme-
ment. Contre un voisin, quel qu'il seit, qui envahirait leur terri-
toire, les Suisses de toute origine, aleman ique, romande ouita-
lienne, feront bloc, comme un seul homme et opposeront une resis-
tance acharnee.»

Dans un ouvrage remarquablement documente, 1a S u iss e e t
son a r m e e dans la guerre mondiale (1914-1919), le
general Bor d e a u x affirme que 1a S u iss e a e t e sau v e e d e
l'invasion p a r sa p r e p a r a t i o n militaire et la
r e p u tat ion des 0 n arm e e. Il estime que notre systeme de
milices n'est pas un article d'exportation et qu'il est inapplicable en
France. Il donne les raisons de cette impossibil ite dans la Re v u e
heb d o m a d air e, du 8 juillet 1933: (L' e s p r i t dem i 1i c e
e t l' ave n i r du p a y s). Il explique que le systeme suisse est
unique en son genre et remonte a l'origine de la Conf'eder ation:
«Ainsi le peuple suisse a ete I'heritier de la Grece et de Rome, ou
le service du pays primait toute autre activite. A travers les vicissi-
tudes de l'histoire, l'institution dans son principe et son ensemble,
s'est conservee en Suisse, ou l'esprit des vieux cantons s'est trans-
mis a tous les autres. Dans leur histoire propre, puis au service
etranger, les soldats suisses ont acquis une renommee dont ce
peuple a precieusement conscrve la tradition.»

Sa conclusion est que «Ie peuple fr ancais n'a pas l'esprit de
milice, il a d'autres attributs, d'autres caracteres, mais il n'a pas
celu i-Ia. Le regimc des milices exige a la fois la fermcte du pouvoir,
la Iixite des institutions dans leur fonctionnement, une soumission
naturelle et individuelle, des ·traditions vivantes, une longue
exper icncc. On ne peut adopter ces idees en France, car il faudrait
creer un esprit nouveau que ni la force, ni le temps, ne reussiraicnt
a imposer au pays» (article cite p. 157-158).

Le major allemand von ViII i e z arrive aux mernes conclu-
sions que le general Bordeaux, apres avoir assiste aux manoeuvres
de la troisieme division. «Cette armee nationale, dans le vrai sens
du mot, a cree un systerne adapte aux conditions speciales du pays,
q u i n e p 0 u r r a i t e t r e i mit e par a u c une a u t r c n a t ion.
En effet, la premiere condition n ecessa ire ä l'application d'un tel
systerne doit etre une education patriotique, une discipline nationale
dans toutes Jes classes de Ja population. La OU cette condition.
naturelle en Suisse, n'existe pas, i 1 se r a i t dan ger e u x po u r
un autre pays de donner ainsi a ses citoyens, bour--
geois, paysans, ouvriers, la garde personnelle et
permanente de leurs armes et de Jeur e q u i p e >



m e n t, c 0 m m e c ' e s t 1e c ase n S u iss e.» Les considerations
du major von Villiez sur la force de notre terrain justifient ses
doutes sur le rendement du systerne de milices dans un autre pays
que la Suisse: «L a S u iss e s i fa vor i s e e par 1a na t u re ,
a son meilleur et plus fidele a l l i e dans la confi-
g u r a t ion des 0 n te r ra in, dans ses hautes montagnes, ses
vastes f'orets, ses gorges profondes, ou il est facile de resister long-
temps ä l'assaillant, avec des Iorces relative me nt faibles.» (Reproduit
par le B und et par la Re v u e mi 1i t air e s u iss e de juin 1946,
p. 266-267.)

Le generat Bor d e au x , ami fidele de la Suisse, et observateur
perspicace de son armee, a rendu hommage aux qualites de l'homme,
aux principes sur lesquels, des l'origine, s'est edif'iee notre defense
nationale: «On peut dire que le soldat suisse a incarrie pendant des
siecles l'honneur militaire, le courage individuel, la cohesion du
rang, la discipline collective. Il a in c a r n e aus s i 1a f i d e 1i t e
aus e r m e n t; e t ce 11 e - c in' e u t p as d e 1i mit es.»
(General P. E. Bordeaux: La Suisse et son armee pendant la guerre
mondiale [1914-1918] Payot. Paris. 1931.)

L'ensemble des institutions, des coutumes, des traditions guer-
rieres et civiques qui se rattachent aux prernieres libertes suisses, a
conserve toute sa valeur pratique. Le service personnel et obligatoirc
est reste la pierre dangle de I'edif'ice construit par les fondateurs.
Aujourd'hui, comme il y a six siecles, le soldat garde chez lui ses
armes et son equipernent, le cavalier son cheval, pour accelerer la
mobilisation. Cours militaires preparatoires, corps de cadets, jeunes
tireurs, societes de tir, associations militaires d'officiers, de sous-
officiers, de soldats, d'unites, nous viennent en droite ligne de
l'ancienne Suisse combattive et feodale qui a transmis cet herrtage
a la Suisse neutre et democratique. .

De 1291 a la fin du XVIIIc siecle, les milices des cantons suisses
ont ete seules dans le monde a representer le p e u p 1e e n
arm es, parmi les nations. Nous pouvons remonter plus haut
encore que la prerniere alliance des Confederes, Les milices can ..
tonales et Iederales se rattachent ä la forme la plus primitive de
la societe politique, aux assemblees guerrieres des Helvetcs, des
Alemanes, des Burgondes, aux L a n d s g e m ein d e des hommes
libres de la Suisse primitive, OU, maintenant encore, le citoyen
parait en armes. Survivance des coutumes gallo-romaines, gerrna-
niques, et de l'esprit mcdieval, qui relient notre armee actuelle aux
temps les plus recules de la civilisation, aux races qui ont vecu sur
ce sol et forme ce peuple. Ce sont la, dit M. de Reynold, de respec-
tables titres de noblesse.

Les resultats obtenus par les milices suisses seraient inexp1i-
cables sans 1es circonstances speciales qui rendent possib1e l a
formation d'un combattant mobilisab1e, en un minimum de temps,



avec des methodes d'education rapides. L' a t a v i s m e , en premier
lieu, contribue a ces resultats, car les Suisses, plus qu'aucun autre
peuple, ont vecu du metier des armes. Il y a dans la race, un sens
militaire inne qui facilite la täche des instructeurs, tout autant que
le d e g r e e l e v e dei' i :1 S t r u c t ion pub I i q u e, car d'apres
les statistiques du Bureau international du travail (B. 1. T.) la Suisse
est le pays du monde qui depense le plus pour l'instruction publique,
proportionnellement a Ia population. Une des raisons pr incipales du
bon fonctionnement et du rendement satisfaisant de nos methodes
d'instruction provient de I' i nt er p e n e t rat ion co m p l e t e
dei' arm e e e t dei a n a t ion. Il est incontestable que nulle
part ailleurs, la vie militaire n'est plus intimement Iiee ä celle de
la nation qu'en Suisse. On en trouve les traces profondes ä tous les
äges et a tous les actes importants de la vie sociale et politique du
citoyen; I'arrnee influence son developpement moral, sa carr ierc
civile. Elle renouvelle les qualites traditionnelles du peuple, elle les
adapte a chaque epoque, elle les preserve de cette degenerescence
des convictions et des caracteres, cause premiere d'affaiblissement
et de servitude pour les peuples qui ont renie leur foi et oublie les
enseignements de leur histoire.

L e mo t mi I i c e signifie pour les Suisses le service du pays
dans son sens le plus absolu et le plus desinteresse, un systerne qui
plonge ses racines dans la terre, etroiternent uni a la vie de la
cornmunaute, qui evoque une longue experience de guerres victo-
rieuses, et de sacrifices toujours renouveles, Ce terme de milice, au
sens suisse du mot, ne presuppose aucune infer iorite dans la pre-
parat ion technique et professionnelle du combattant, dans la qualite
du matertel. Il ne la isse place a aucune concession au relächement
de la disciplin e, ä l'instruction approximative, au laisser aller, au
manque d'autcrite de chefs mal prepares a leur täche. Nous ne
pouvons avoir confiance dans no re systeme que s'il nous assure.
dans le terrain, au combat, I'egalite de notre soldat avec le meilleur
soldat d'autres armees. Tout le reste n'est qu'Illusion, vaine discus-
sion sur la valeur et le sens des mots.

Les methodes de guerre changent, mais la situation geogra-
phique et strategique de la Suisse demeure inchangee, au centre
du vieux continent. L'arrnee suisse ne peut livrer apersonne la
clef de sa forteresse. En 1800, la possession de la Suisse a assure ä

Bonaparte le succes foudroyant de sa seconde campagne d'Italie,
par le Grand Saint-Bernard. La defaillance momentance de I'union
et de l'esprit de def'ense, en 1798, a dementre que, seule, la solide
armature de la nation arrnee ass ure la continuite historique et
conserve au peuple sa sante. La vieille Suisse, toujours vivante, est
gouvernee par ses morts.

Si les Suisses croient encore que I'independance pol itique est
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inconcevable sans la preparation a la guerre et la volonte de
defense, c'est qu'une longue et fiere histoire leur a appris la puis-
san ce de la force morale qui compense la faiblesse du nombre. Les
inventions les plus perfectionnees de la technique moderne sont
impuissantes ä donner la victoire, quand le combattant n'a pas les
qualites morales et physiques, qui seules assurent la superiorite.
Ce n'est pas le fusil, ni le canon, ou la mitrailleuse, le char d'assaut
ou la forteresse volante qui se battent, machines sans äme, mai s
1 ' h 0 m m e, 1e c 0 m bat t a n t , avec sa volonte, ses reflexes, sa
foi, son intelligence. C'est lui qui se devoue et donne sa vie.

Au rapport d'arrnee de Jegenstorf, le 20 aoüt 1945, le g e n e r a 1
G u isa n a insiste aupres des commandants d'unites d'arrnee et
des chefs superieurs sur la formation du caractere et de l'intelligence
du soldat: «L'homme eduque en soldat, her itier d'une tradition mi li-
taire, Iie par un serment, fidele a sa consigne: a vous, Messieurs,
de conserver, de developper cette valeur, de veiller ä ce qu'elle ait
toujours la place qui lui revient dans notre education militaire:
la premiere.»

L'idee suisse n'est pas un produit de la race, c'est-ä-dire une
idee materielle, perissable, mais une ceuvre de l'esprit, animee d'un
souffle divin, une alliance fraternelle, insp iree par la passion de la
liberte, protegee par les armes.

L'histoire des Suisses est une ascension, guidee vers les som-
mets par la fidelite ä la parole donnee. La detense nationale repre-
sente pour nous une force du passe, une certitude pour l'avenir, elle
se confond avec la defense du foyer, de la famille. Le cceur du
soldat n'a pas change, ni les principes. ni la doctrine. La croix du
drapeau est restee le signe de la foi. Le sentiment de la Iiberte
est, pour nous, une protestation instinctive contre la haine, un
appel a la comprehcnsion. Nous comprenons mieux, dans la detresse
et la pi tie d'une Europe dechiree et meurtrie par deux guerres
atroces, en presence des «ideologies» qui continuent ä s'affronter
pour la domination du monde, combien notre ideal d'independance
est d'essence super ieure. puisquil est fonde sur une volonte de
rapprochement.

Par l'alliance de peuples de langues et de confessions diffe-
rentes, par la collaboration des classes, malgre les prejuges qui, sous
d'autres regirnes, divisent les hommes et font naitre la haine, les
guerres et la ruine, notre exemple est devenu un element de morale
internationale.

Rappelons-nous la foi des signataires de l'alliance du 1er aoüt
1291, Iiberateurs de leur peuple, createurs d'un ordre nouveau.
«Ils ont accepte de vivre dangereusement. Ils ont compris que,
dans les pires situations, il y a toujours une chance pour les forts.
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Ils ont saisi cette chance. Ils n'ont pas subi les evenements, ils les
ont domines. Ils n'ont pas attendu leur destin, ils l'ont choisi, et, par
Jes armes, ils ont fonde une patrie.» Ces fortes paroles de Gonzague
de ReynoJd rappellent cette verite prerniere, si souvent oubliee, que
Ja Suisse est nee d'une convention militaire.

Il est necessaire aujourd'hui, de nous souvenir de ces verites
historiques, dans un monde decourage dont les blessures saignent
encore. et qui eherehe son chemin dans la nuit. Il y acependant,
pour nous, quelques rayons de lumiere, quelques raisons d'esperer.
En automne 1947, le genoral d e La t t red eTa s s i g n y , inspec-
teur general de I'arrnee francaise, a vu, pendant dix jours, nos
soldats au travail, et son jugement est pour nous un reconfort et
encouragement a perseverer ; nous sommes sur la bonne voie. Nous
sommes heureux de eiter, en terminant, son ternoignage:

«Ce qui m'a le plus impressiorine, c'est la sante, la franchise,
l'honnetete profonde de la jeunesse suisse que j'ai vue sous les
armes. Ce qui m'a fr appe aussi, c'est d'une part la place que Ia
famille tient dans votre pays et, d'autre part, le serieux, le .fini' de
vos realisatlons militaires et la rapidite avec laquelle vous obtenez,
dans l'instruction de vos troupes, des resultats qui m'ont etonne.
J'ai ete moi-rnöme soumis au rythme etourdissant de I'activite de
vos ecoles et de vos cours militaires, et j'ai pu me rendre compte de
son intensite., Vos armes me paraissent simples, robustes, tres
precises. J'ai assiste a de nombreux tirs d'armes differentes, j'ai vu
tirer des milliers et des milliers de coups, balles et obus: je n'ai
jamais vu un seul rate, ni une seule arme qui se soit enrayee. Cela
m'a beau coup frappe. Et puis, on le voit, vos hommes aiment Jeurs
armes qui symbolisent la Iiberte qui est la vötrc. On m'avait dit que
vos soldats etaient un peu lourds: je ne le crois plus, apres avoir
assiste aux exercices impressionnants de vos grenadiers, pres de
Locarno.

»J'ai assiste a la mobilisation de plusieurs regiments: quelques
heures apres leur arr ivee au service, vos soldats partaient en cam-
pagne comme s'ils n'avaient jamais quitte leur uniforme. Sirteere-
ment, je trouve cela admirable et seule I'anciennete et la solidite
de vos institutions militaires permettent de s'expliquer semblable
resultat,

»Je n'oublierai pas mes entretiens directs avec vos jeunes
soldats. Cette si belle jeunesse, vous avez eu la chance de la pre-
server, mais aussi, par votre esprit eivique, par I'unite que vous
avez realisee depuis des siecles entre I'armee et la nation, vous
l'avez bien meritee ... En pensant ä votre systeme de mobilisation
immediate et deccntralisee, qui date de plusieurs siecles, je constate
que les Suisses ont ete des precurseurs.»

Nous avons te nu ä rappeIer cet hornmage d'un grand chef ä
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notre arrnee, parce qu'il signifie que, pour les petites nations, il
y a une forme intelligente de la militarisation. Cette rude et
fraternelle ecole n'a d'autre but que le salut commun d'un peuple
pacifique, qui considerc la detense de S·2S Iibertes comme le plus
grand des devoirs.

Quand nous serons obliges de prendre des graves decisions, il
nous faudra ehereher dans notre tradition militaire, source princi-
pale de l'union des Suisses, pour retrouver la signification veritable
et merveilleuse, profonde et sacree, de not re communaute nationale.



BUNDESSTAAT UND EIDGENÖSSISCHE ARMEE

von A. H. Nationalrat Eugen Dietschi v 0 Quint

An der Sitzung der Tagsatzung vom 21. Juli 1840 ist durch
Mehrheitsbeschluss nach einer viele Jahre dauernden Diskussion
die eid g e n ö s s i s c h e Fa h n e zum Bataillonsfeldzeichen für das
eidgenössische Heer bestimmt worden. Dieser Entscheid, den wir
dem einsichtigen Bemühen und der Ausdauer General Dufours ver-
danken, bedeutete, wie man heute erkennt, eine der e r s t e n
Stufen der politischen Einigungunseres Bundes-
s t a a t es. Jener Tagsatzungsbeschluss offenbarte vor aller Augen
das Werk der eid gen ö s s i s c h e n Ver ein h e i t I ich u n g des
He e res, das vom Generalstab mit Kraft und Hingabe in die Wege
geleitet wurde und im Verlauf des 19. Jahrhunderts gleichzeitig mit
der Umwandlung des alten Staatenbundes in einen zur Erfüllung
seiner Aufgabe fähigeren Bundesstaat seinen Fortgang nahm. Die
politischen Bedenken, welche die Massnahme aufgeworfen hatte,
wurden beseitigt durch das Wesen der Fahne, die man den eidge-
nössischen Truppen gab. Sie war zwar neu an dem bevorzugten
Platz, den sie empfing, doch war sie nicht neu in der Geschichte des
Landes. Ihr Bild weckte bei allen Schweizern glorreiche Erinne-
rungen.

Die eidgenössische Armee bestand damals aus selbständigen
kantonalen Kontingenten, wobei die militärische Souveränität der
Kantone in eidgenössischen Vorschriften eine nur sehr geringe
Einschränkung fand. Wie sehr aber einzelne Kantone ihre militä-
rischen Verpflichtungen vernachlässigten, kam im Sonderbundskrieg
unrühmlich zum Ausdruck.

Das Jahr 1848 legte dann die Grundlage zur Kräftigung der
Armee. Wenn sich auch die Konzentration zum Bundesheer nur
sehr langsam und äusserst mühevoll vollzog, so war mit der weit-
gehenden Uebertragung der militärischen Kompetenzen an den
Bund doch das Fundament errichtet, auf dem der Ausbau des
Wehrwesens sukzessive vorgenommen werden konnte. Energisch und
rasch sind, trotz vieler Schwierigkeiten, die neuen Grundlagen
gezimmert worden. Schon 1850 konnte ein Bundesgesetz über die
Militärorganisatic.n in Kraft gesetzt werden, das die Grundelemente
für das Heer des neuen Bundesstaates festlegte. Nicht neu war der
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Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht, der vorher schon Gültig-
keit besass. Dagegen erfuhr die Dauer der Wehrpflicht
der Dienstleistungen eine neue Fixierung. Als entscheidend für die
Konzentration der weiterhin kantonalen Truppen im eidgenössi-
schen Verbande erwies sich die verfügte Vereinheitlichung der
zuvor rein kantonalen Ausbildungsvorschriften.

Alle diese Ansätze in den ersten Jahren der neuen Bundes-
verfassung vermochten aber n 0 c h k ein e Arm e e zu schaffen.
die - rasch mobilisiert und in grossen Verbänden geübt - zu
grösseren, kräftigeren Aktionen fähig war. Das Kontingentssystem
bestand weiter -- und eifersüchtig waren die Kantone bemüht, ihre
militärischen Kompetenzen zu wahren. Auch änderte die Einteilung
der Armee nicht wesentlich; es blieb dem General weiterhin über-
lassen, die kantonalen Kontingente in Brigaden und Divisionen,
eventuell sogar in Formationen von Armeekorps, einzuteilen.
Immerhin wurde 1853 eine bleibende Numerierung durchgeführt
und in der Folge jedes Jahr eine Ordre de bataille aufgestellt.

Hatte der Sonderbundskrieg gezeigt, welcher Kraftentwicklung
die Schweiz fähig war, so musste es enttäuschen, dass mit der
Annahme der Bundesverfassung und dem nachfolgenden Gesetz
über die Militärorganisation vom 8. Mai 1850 nicht diejenigen Fort-
schritte sichergestellt werden konnten, die man nach einer solchen
Kraftentfaltung erwarten musste. Und doch bemühte sich der Bund
dauernd um eine intensive Förderung des Heeres. Grosse Anstren-
gungen wurden für die Verbesserung der Ausrüstung und Bewaff-
nung unternommen, wobei damals bereits Raketenbatterien zur An-
schaffung gelangten, die freilich später wieder verschwanden.

Der systematischen Förderung des Wehrwesens durch Bundes-
rat, Parlament und führende Offiziere ist es zu verdanken, wenn
schliesslich doch gewisse Resultate erzielt werden konnten. Das 1856
eingeführte neue Exerzier-Reglement vermochte die Ausbildung
intensiv zu heben und es ist immerhin instruktiv, dass der Bundes-
rat verschiedentlich die Auffassung zum Ausdruck brachte, dass
kein anderer Staat mit gleich bescheidenen Mitteln ein verhältnis-
mässig so grosses Heer ins Feld stellen könne. Mit einem Bestand
des Bundesheeres von 125000 Mann im Jahre 1853 war eine Stärke
erzielt worden, die für die damaligen Verhältnisse als respektabel
bezeichnet werden darf.

Die Unruhe der europäischen Verhältnisse jener Zeit mag die
Anstrengungen zur militärischen Bereitschaft forciert haben. Wach-
samkeit und Bereitschaft erwiesen sich als notwendig, da macht-
politische Auseinandersetzungen Europa durcheinander rüttelten, die
schliesslich zu bewaffneten Konflikten führten. Zweimal wurde in
den Fünfziger-Jahren die eidgenössische Armee an die Grenze ge-
rufen: Im Büsingerhandel (1849), als 25000 Mann an der Nordgrenze
aufmarschierten, und im Neuenburger-Handel (1856),als das Schwei-
zervolk sich einmütig gegen die preussischen Zumutungen auflehnte



und geschlossen hinter der Landesregierung stand. Beidemale über-
nahm General Henri Dufour den Oberbefehl. Interessant ist, dass
sich Dufour 1856 nicht auf eine defensive Kriegsführung hinter den
Landesgrenzen beschränken wollte, sondern den Plan fasste, vom
Kanton Schaffhausen aus offensiv nach dem Plateau von Donau-
eschingen vorzustossen, um dort eine günstigere Ausgangsposition
gegen das preussische Heer zu gewinnen. Der Konflikt mit Preussen
wurde 1857durch Intervention der übrigen europäischen Mächte bei-
gelegt. Schon 1859 übernahm General Dufour zum viertenmal den
Oberbefehl, um während des in Norditalien tobenden österreichisch-
sardinischen Krieges im Tessin und an der Bündnergrenze schwei-
zerische Truppen zum Schutze der Neutralität aufmarschieren zu
lassen.

Diese verschiedenen Grenzbesetzungen und die unruhige
politische Lage Europas weckten in der Eidgenossenschaft das
Verständnis für die militärischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten.
1859 begannen die meisten Militärkonventionen mit dem Ausland
abzulaufen. Sie wurden nicht mehr erneuert, teilweise auch schon
vorzeitig rückgängig gemacht. Die letzten Schweizertruppen kehrten
aus dem Ausland zurück. Ein politisch unrühmliches Kapitel unserer
Geschichte ging damit zu Ende.

Militärisch aber hatten die Schweizer in fremden Kriegsdiensten
durch ihre Tapferkeit und Treue für ihr Land und ihre Armee Ehre
eingelegt. Wertvoll waren die Kriegserfahrungen der heimkehrenden
Offiziere, die sich für die Entwicklung des Bundesheeres günstig
auswirkten. Die Infanterie wurde umbewaffne; und mit dem treff-
lichen Vetterligewehr ausgerüstet, für dessen Anschaffung die Bun-
desversammlung Ende der sechziger Jahre einen für damalige Ver-
hältnisse hohen Kredit von 12 Millionen Franken bewilligte. Auch
die Artillerie erhielt neue Geschütze, wobei die Raketengeschütze
durch Kanonen mit gezogenen Rohren und durch das Hinterlader-
system ersetzt wurden. Bereits 1862 erfolgte zur Sicherstellung der
Schiessausbildung die Gründung der eidgenössischen Schiesschule.
Schliesslich musste auch die alte, kriegsuntaugliche Uniform mit
dem überflüssigen Putz weichen.

Da die Neuerungen im Militärwesen in den ersten zehn Jahren
des Bundesstaates aussergewöhnliche Ausrnasse angenommen hatten,
sah sich Bundesrat Welti genötigt, die Militärorganisation von 1850
einer Revision zu unterziehen. Er sagte den kantonalen Kontingenten
den Kampf an, beabsichtigte die Dienstzeit zu verlängern und die
Armeeorganisation beweglicher zu gestalten, doch entbrannte eine
derart scharfe Opposition bei den Kantonen, dass der Entwurf zu-
rückgezogen und vorläufig ad acta gelegt werden musste.

Da begann der deutsch-französische Krieg von 1870/71. Unsere
Armee hatte in jenem schweren Winter der Grenzbesetzung eine
gefahrvolle Bewährungsprobe zu bestehen. Im Juli 1870 offenbarte
sich die mangelhafte Kriegsvorbereitung der Schweiz und in den
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kritischen Februartagen 1871, als die französische Ostarmee Schwei-
zerboden betrat, traten die Unzulänglichkeiten der Organisation und
der Ausbildung der aus kantonalen Kontingenten bestehenden eid-
genössischen Armee deutlich in Erscheinung. Gen e r a I Her-
zog deckte schonungslos die Schäden unseres Wehrwesens auf und
das Schweizervolk gab sich darüber Rechenschaft, welche Gefahren
unser Land bedroht hatten.

So entstand die Militärorganisation von 1874. Sie b r ach t e
er s t den U e b erg a n g zum B und e s h e e r. Das Verfügungs-
recht der Kantone schrumpfte zusammen. Mihtärgesetzgebung, Be-
waffnung und Ausbildung wurden Bundessache. Die wirkliche
Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht erlaubte die Heranzie-
hung aller Waffenfähigen zum Militärdienst; die feste Organisation
in höhere Verbände, die vermehrte Dienstzeit, die Uebernahme des
gesamten Unterrichts und der Bewaffnung durch den Bund und an-
dere Fortschritte gaben der Armee ein neues Gesicht. Auch wurden
die Kompetenzen des Generals erweitert, der das Recht erhielt, über
alles nicht zum Heere gehörende Kriegsmaterial sowie über alles
bewegliche und unbewegliche Eigentum, das sich im Bereiche
der Truppenaufstellung befindet, zu verfügen.

Brachte so das Wehrgesetz von 1874 eminente Fortschritte in der
Organisation der Armee, so fällt staatspolitisch am meisten ins
Gewicht, dass erneut der feste Wille von Behörden und Volk
dokumentiert wurde, die Wehrtüchtigkeit zu fördern. Es bilden denn
auch die letzten drei Jahrzehnte des vergangeneu Jahrhunderts eine
Fes t i g u n g s per iod e für uns e r e Arm e e. In diese Zeit fällt
die Schaffung des Landsturmes als Reserve, der Ausbau der Landes-
befestigung (Gotthard und St. Maurice), die Modernisierung der
Artillerie und der Kavallerie, mit der Einführung der Mitrailleure.

Wollte man die Erfahrungen der Kriege auch für unsere Armee
nutzbringend anwenden, so konnte dies nur mit der Schaffung
eines neuen Wehrgesetzes erfolgen. Daher musste zu Beginn des
neuen Jahrhunderts wiederum eine Revision der Militärorganisation
in Angriff genommen werden. Das Resultat war ein Einigungs-
entwurf, der im November 1907, nach lebhafter öffentlicher Aus-
sprache, die Zustimmung des Volkes fand. Diese neue Militär-
organisation von 1908 und die Bestimmungen der Truppenordnung
von 1911, wurden zur Basis der weiteren Verbesserung der Armee,
die den Aktivdienst 1914-1918 unter General Ulrich Wille bestand.
Es waren 250 000 Mann, die bei der Generalmobilmachung dem
Rufe unter die Fahne Folge leisteten. Gewiss hat - wie schon
Herzog - auch General Wille in seinem aufschlussreichen Bericht
an die Bundesversammlung die noch bestehenden Mängel in Aus-
bildung und Ausrüstung beleuchtet. Sie werden in einer Milizarmee
nie eliminiert werden können. Das Bestreben, wie damals so auch in
Zukunft, muss dahin gehen, sie auf ein Minimum zu reduzieren.
Unbestritten ist, dass die Armee in den vier Kriegjahren ausser-



ordentliche Fortschritte in bezug auf das Kriegsgenügen machte,
jederzeit bereit war, einem Eindringling entgegenzutreten, und im
Geiste gesund blieb. Der Aufgabe der Wahrung unserer Unab-
hängigkeit war sie gerecht geworden.

Obschon der Ruf nach Abrüstung nach den schweren Kriegs-
jahren auch in unserem Land ein starkes Echo fand, obschon der
Völkerbund eine vielversprechende Zeit der Verständigung und des
Friedens einzuleiten schien, waren wir gut beraten, dass wir unsere
Armee nicht vernachlässigten. Bundesrat Scheurer setzte alles
daran, um dem Lancie ein kriegstüchtiges Wehrinstrument zu
erhalten. Nur zu rasch zeigten sich am europäischen Horizont wieder
düstere Wolken, die Unheil ankündigten. Mit Hunderten von Mil-
lionen Franken musste Mitte der dreissiger Jahre die Landesver-
teidigung weiter verstärkt und den modernen Anforderungen
angepasst werden. Noch im letzten Moment, unter der Drohung
der sich rapid zuspitzenden europäischen Entwicklung, stimmte das
Volk sowohl den hohen Militärkrediten, als auch einer neuen Aus-
bildungsvorlage zu. Dann kam die grosse Prüfung des Aktivdienstes
1939--1945. Der Riesenapparat der Kriegsmobilmachung funktio-
nierte in den ersten Septembertagen 1939 ausgezeichnet, und General
Guisan konnte den Oberbefehl über eine wohl organisierte und gut
dotierte Armee übernehmen. Ihre Weiterbildung machte in den
sechs Jahren bedeutende Fortschritte. Mit dein Ausbau der Verteidi-
gungsstellungen und der Modernisierung der Bewaffnung ging
parallel die vermehrte Ausbildung der sie bedienenden Truppe und
die Schulung der Führung. Als im Mai 1940 der Einbruch der
deutschen Armee in Holland, Luxemburg und Belgien blitzartig
erfolgte und der Bundesrat erneut die Generalmobilmachung anord-
nen musste, hielten sich über 700000 Männer und Frauen für den
Einsatz bereit. Das Schweizer Volk stand in Waffen. Ein gütiges
Schicksal hat den Krieg von unsern Grenzen fern gehalten. Die
Bildung des Reduit nationale, der «Festung Schweiz», in den Alpen,
als Schwergewicht im Verteidigungssystem unserer Armee, war
das Hauptmerkmal der Massnahmen des Oberbefehlshabers und
seines Generalstabes. Die Invasion befreite uns von dem schweren
Druck der Umklammerung.

Es ist das grosse Verdienst von General Guisan, die Einheit
und Geschlossenheit von Armee und Volk in schwierigsten Zeiten
gesichert zu haben. Er wies im Tagesbefehl für den 20. August 1945,
dem letzten Tag des Aktivdienstes, auch in die Zukunft: «Die Armee
möge mit ihrer wertvollen Tradition weiterbestehen. Tradition
allein genügt jedoch nicht; die Armee muss sich unablässig weiter
entwickeln, vervollkommnen und neue Kräfte erwerben, sonst wird
sie zum toten Gewicht und einer zu schweren Last für unsere
Schultern. Wichtigste Aufgabe wird es sein, ohne Nachlassen eine
Armee vorzubereiten, die ihren Aufgaben stets gewachsen ist.»



Der Rückblick auf die hundertjährige Geschichte unseres
Bundesheeres lässt erkennen, dass das Schweizer Volk zu allen
Zeiten dem Gedanken der Wehrhaftigkeit treu geblieben ist. Der
Schweizer weiss, dass die Erhaltung der Freiheit und Unabhängig-
keit des höchsten Einsatzes wert ist und er ist entschlossen, diesen
Einsatz auch in Zukunft zu leisten.

DIE GEMEINDE IM BUNDESSTAAT

von A. H. Ständerat Patt! Haefelin I' 0 Sport

Der hundertjährige Bestand der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft als Bundesstaat hat in einer grossen Zahl von Publikationen
und Ansprachen seinen Niederschlag gefunden. Dass dabei neb-en
der geschichtlichen Entwicklung vorab das Verhältnis zwischen dem
Bunde und den Kantonen einer eingehenden Würdigung unterzogen
wurde, ist gegeben, liegt in seiner Wandlung doch das Schwer-
gewicht der Neuerung durch die Verfassung von 1848. Und doch
will mir scheinen, dass bei diesem geschichtlichen und staatspoliti-
schen Rückblick der dritte Träger unseres demokratischen Volks-
staates, die Gemeinde, etwas zu kurz gekommen ist.

Die Schweizer Gemeinde spielt in- der Geschichte unseres
Landes eine massgebende, ja entscheidende Rolle. In den Mark-
genossenschaften als Vorform der heutigen Gemeinde erblicken wir
die ersten Träger des eidgenössischen Gedankens. Die Gemeinden
wurden zu den Fundamenten der Kantone, und man kann sich
vielleicht eine Entstehung des eidgenössischen Bundes auch ohne
Kantone, bestimmt aber nicht ohne freie Gemeinden vorstellen. So
ist es denn nicht verwunderlich, dass in der staatsrechtlichen
Literatur unseres Landes die Rolle der Gemeinde immer wieder
unterstrichen wird. Man nennt sie die Keim- oder Urzelle unserer
Demokratie. Aber auch auf ausländische Gelehrte übt die Schweizer
Gemeinde immer wieder eine besondere Anziehungskraft aus. Einer
der verständnisvollsten ausländischen Betrachter unseres Landes.
der Engländer James Bryce, nennt sie «die politische Einheit des
Landes und den eigentlichen Brennpunkt des lokalen und öffent-
Iichen Lebens». Wenn wir vom staatlichen Aufbau der Schweiz hören.
dann finden wir immer wieder mit besonderer Betonung die Drei-
teilung der Gewalten; der historisch bedeutsameren Dreiteilung
in Gemeinde, Kanton und Bund wird daneben die gebührende
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Beachtung oft versagt. Unsere Zeit neigt zum Grossen, zum Ueber-
dimensionalen. Da ist es verständlich, dass das kleinste Glied
unseres öffentlichen Gemeinschaftslebens gelegentlich zur Rolle des
Aschenbrödels verurteilt ist. Und doch ist gerade wegen der Vielfalt
und Eigenartigkeit unserer schweizerischen Gemeinden kaum ein
Gebiet unserer Geschichte und staatlichen Einrichtung von grös-
serem Interesse. Mit Recht schreibt Professor Dr. Georg Thürer:
«Vielen Mitbürgern ging die Vielfalt der Schweizer Gemeinden zum
ersten Male auf dem Höhenweg der Landesausstellung 1939 in
Zürich auf, wo ein heimliches Kopfhoch ! die Besucher zum bunten
Himmel der Gemeindefähnchen emporblicken liess. Ja, jede
Gemeinde hat ihr eigenes Gesicht wie ihr eigenes Wappen». Und
er nennt wiederum zu Recht unser Land die «Nation der Gemeinden».

Angesichts dieser geschichtlichen Bedeutung der Gemeinde als
politische Urzelle und als hauptsächlichster Realisator unserer
öffentlichen Aufgaben müsste man annehmen, dass ihr der Bundes-
staat in seiner Verfassung die gebührende Beachtung schenke. Da
sieht man sich aber arg getäuscht. Die Bundesverfassung spricht nur
ganz beiläufig von den Gemeinden, nämlich im Zusammenhang mit
den Fragen des Bürgerrechts, des Stimmrechts und der Niederlas-
sungsfreiheit. Und doch verhalf mit ihren wenigen Bestimmungen die
Bundesverfassung von 1848 der Einwohnergemeinde zur allgemeinen

. Geltung. Jeder Schweizer Bürger durfte in eidgenössischen Fragen
fortan seine Rechte nach den gleichen Bedingungen ausüben wie
der Kantonsbürger, in kantonalen Angelegenheiten nach spätestens
zwei Jahren ebenfalls. Die Bundesverfassung von 1874 setzte diese
Frist auf ein Vierteljahr herab und dehnte die rechtliche Gleich-
stellung auch auf die Gemeindefragen aus, ohne den Mitanteil an
Bürger- und Kantonsgütern sowie das Stimmrecht in rein bürger-
lichen Angelegenheiten einzubeziehen. Diese Stärkung der Ein-
wohnergemeinde auf Kosten der Bürgergemeinde findet ihre Erklä-
rung in den jeweiligen politischen und soziologischen Zeitströmungen
und der damit verbundenen Umschichtung des Volkes.

So blieb es denn der kantonalen und gemeindeeigenen Gesetz-
gebung vorbehalten, der neuzeitlichen Schweizer Gemeinde ihr
Gepräge zu geben. An Spannungen fehlte es dabei nicht. Die
Gemeinde strebte nach Freiheit, der Staat aber hielt zähe fest
an seinem hoheitlichen Aufsichtsrecht. Dieses Kräftemessen ist auch
unserer Generation nicht fremd, trotz der anerkannten, aber vielfach
verschieden verstandenen Gemeinde-Autonomie. Im Widerstreit der
Meinungen, ob darunter Selbstverwaltung oder Selbstgesetzgebung
zu verstehen sei, glaubt Professor Nawiasky im «Selbstbestimmungs-
recht der Gemeinde» die richtige Umschreibung ihrer Autonomie
zu finden.

Die Tätigkeit der Gemeinde gliedert sich in den gemeindeeigenen
und den ihr übertragenen Wirkungskreis. Die Abgrenzung ist nicht
leicht, kann aber gefunden werden in der Gegenüberstellung der
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eIgentlichen Gemeindeangelegenheiten und den Auftragsangelegen-
heiten. Man sollte meinen, dass für erstere die Autonomie aner-
kannt und unbestritten wäre. Zu Unrecht; selbst zu den Aufgaben,
die sich die Gemeinde kraft eigenen Rechtes stellt, möchte der Staat
sein Wort mitsprechen. So sah z. B. der Entwurf für ein neu es
solothurnisches Gemeindegesetz vor, dass alle Reglemente und
Verordnungen der Gemeinden, auch diejenigen für den eigenen
Wirkungskreis wie Museum, Theater, Badanstalt, städtische Werke
etc. zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch den Regierungsrat
bedürften. Wir haben uns gegen diesen Eingriff in die Gemeinde-
Autonomie gewehrt und erreicht, dass die regierungsrätliche Geneh-
migung sich beschränkt auf die durch kantonales Gesetz vorge-
schriebenen Reglemente, d. h. auf den übertragenen Wirkungskreis.
Es ist aus sachlichen und menschlichen Motiven zu erwarten, dass
solche Auseinandersetzungen zwischen der nach Freiheit lechzenden
Gemeinde und der ihrer staatlichen Autorität bewussten Kantons-
regierung auch in Zukunft nicht zu vermeiden sind; sie können in
Minne gelöst werden, wenn man sich auf Regierungsseite der
Stellung als Gemeindebürger und auf Gemeindeseite derjenigen als
Kantonsbürger bewusst bleibt.

Im Gegensatz zur Bundesverfassung ist in der regulären Bundes-
gesetzgebung in etwas vermehrtem Masse die Rede von den
Gemeinden. Meistens werden sie zur Durchführung von Bundes-
gesetzen herangezogen, so z. B. auf dem Gebiete des Gesundheits-
wesens. Besonders reichlich bedacht mit Pflichten und Lasten aber
sind die Gemeinden im Bundesgesetz über die Militärorganisation
von 1907. Doch kann festgestellt werden, dass diese Verpflichtungen
aus der regulären Gesetzgebung des Bundes bisher für die Gemein-
den kein grundsätzliches Problem bedeuteten und erträglich waren.
Eine wesentliche Verschärfung aber erfährt diese Belastung durch
die Gesetzgebung der Kantone, die in vermehrtem Masse die
Gemeinden zur Mitarbeit heranzieht und in der Ausführung eidge-
nössischer und kantonaler Aufgaben ihnen immer neue Lasten
zumutet. Kaum ein neu es kantonales Gesetz, das nicht neue Aus-
gaben der Gemeinden zur Folge hat. Denken wir an die steigenden
Beiträge an die Kantonsstrassen, an die im Verhältnis zur kanto-
nalen Belastung übersetzten Opfer der Gemeinden zur Bekämpfung
der Wohnungsnot und die in Aussicht stehende Quote eines Drittels
an die zusätzliche kantonale Altersfürsorge. Ganz besonders ein-
schneidend aber waren die finanziellen Folgen der kriegsbedingten
Notmassnahmen des Bundes und der Kantone für die Gemeinden.
Die meisten dieser Massnahmen wurden zur Ausführung den
Gemeinden überbunden, ohne ihnen aber, wenigstens im Kanton
Solothurn, einen Anteil an den ausserordentlichen Steuereinnahmen
des Bundes zu gewähren.

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat zu einer Verschie-
bung im Verhältnis zwischen dem eigenen und dem übertragenen
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Wirkungskreis der Gemeinden geführt. Verwaltung und Finanzen
werden vom letztern in steigendem Masse in Anspruch genommen,
und es besteht die Gefahr, dass dadurch für den der Gemeinde
näher liegenden eigenen Wirkungskreis weder Zeit noch Mittel
übrig bleiben, Diese Gefahr erkennen, verpflichtet uns, sie zu bannen,
Wir müssen einem vermehrten Finanzausgleich zwischen Bund und
Kanton einerseits und Gemeinde anderseits rufen. Es geht nicht an,
dass Bund und Kanton Aufgaben, die ihnen ihre Ver Iassungcn
vorschreiben, einfach auf die Gemeinden abwälzen, ohne sich an
der 'I'ragung der damit verbundenen Lasten angemessen zu beteili-
gen. Wenn man z. B. der Gemeinde Solothurn, als Schulort für einen
grossen Umkreis, zumutet, ein sich auf mehrere Millionen Franken
belaufendes neues Berufsschulgebäude zu erstellen und Bund wie
Kanton nach geltender Gesetzgebung daran höchstens je Fr. 100 000.-
leisten können, darin ist dies unhaltbar und untragbar. Im Zuge
der Bundesfinanzreform ist jetzt viel die Rede von einem Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Kantonen, und man ruft weitherum
dem Abbau der Bundessubventionen. Die Gemeinden müssen wach-
samen Auges diese Entwicklung verfolgen und von beiden Partnern,
Bund wie Kanton, verlangen, dass mit der Ueberwälzung von Auf-
gaben auf die Gemeinde auch eine entsprechende gerechte Vertei-
lung der Lasten Platz greife. Aber auch im innerkantonalen Finanz-
ausgleich scheinen die Grenzen des Tragfähigen erreicht zu sein.
Weiter kann man wohl kaum gehen als eine Differenzierung in der
staatlichen Subvention an die Lehrerbesoldungen von minimal 10 %

und maximal 90°/0. Man wird die Gemeinde, auch die sogenannt
finanzkräftige, richtig verstehen und unterstützen müssen, wenn sie
in Zukunft für eine gerechtere Lastenverteilung auf dem Gebiete
des ihr durch Bund und Kanton übertragenen Wirkungskreises
eintritt, und man wird sich immer wieder vor Augen halten müssen,
dass die freie Gemeinde steht und fällt mit der Lage ihrer Finanzen.
Ohne gesunde und freie Gemeinde aber gibt es auch keinen sou-
veränen Kanton und keinen starken Bund.
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BEWÄHRUNG UND AUSBAU
DER DEMOKRATISCHEN INSTITUTIONEN

VOll A. H. Nationalrat KarlObrecht V 0 GätZ

l.

Der Bundesstaat und seine demokratischen Institutionen sind
uns Heutigen zur Selbscverständlichkeit geworden. Wer sich aber
im Jubiläumsjahr die Mühe nahm, sich wieder einmal darauf zu be-
sinnen, was im Jahre 1848 wirklich geschehen ist, dem wird klar
sein, dass es nichts weniger als Selbstverständlichkeiten waren, die
damals verfassungsrechtliche Gestalt erhielten, sondern dass es, im
Vergleich zu vorherigen Zuständen, vielmehr unerhört kühne Lö-
sungen waren, welche die radikalen Baumeister von 1848 vorlegten
und durchsetzten. So kühne Lösungen zum Teil, dass sie wohl nur
Bestand haben konnten, weil über aller Kühnheit das Gefühl gesunden
Masses und der in der Welt so seltene Sinn für die Minderheiten
nicht verloren gegangen waren. Wie das Wagnis, über den seit Jahr-
hunderten eigenständigen und eigenwilligen Kantonen einen Staat
mit eigener, höherer Staatsgewalt aufzubauen, mit grosszügigen po-
litischen Institutionen, wie dem Zweikammersystem, der Gleichstel-
lung der Sprachen und der konfessionellen Neutralität moderiert
wurde, wird immer ein Musterbeispiel der Staatskunst bleiben. Der
kühnen Schöpfung des Bundesstaates kam aber auch zustatten, dass
sie eine liberale und demokratische Schöpfung war, dass der Staat
nicht im Gewand der früheren, umfassend herrschenden Obrigkeit
dem Bürger entgegentrat, sondern als Garant der persönlichen Frei-
heit vom Staat, die sich in zahlreichen verfassungsmässigen Frei-
heitsrechten manifestierte, und dass der Bürger selber von Anfang
an Teil hatte an der Willensbildung in diesem neuen Staat.

Nicht in einem einzigen Punkte mussten die Institutionen der
Bundesverfassung von 1848 rückwärts revidiert werden. Nicht ein
einziges Institut erwies sich als zu weitgehend oder als undurch-
führbar. Was für ein Zeugnis diese Tatsache den Schöpfern des
neuen Bundesstaates ausstellt, wird erst klar, wenn man sich ver-
gegenwärtigt, dass die helvetische Verfassung nach vier Jahren als
in ihren Grundlinien undurchführbar widerrufen werden musste.
Alle Revisionen der letzten 100 Jahre bildeten lediglich einen Aus-
bau und die Fortbildung bereits 1848 anerkannter Institute und



Grundsätze. Die Bundesverfassung hat wohl einmal eine Total-
revision, aber auch damit keine grundlegende strukturelle Verän-
derung erfahren. Die Schweiz hat damit eine Stabilität erreicht, wie
sie sonst nur den angelsächsischen Staaten eigen ist. Aber, vielleicht
im Gegensatz zu ihnen, bedeutete diese Stabilität nicht Stillstand,
nicht eingefleischten Konservatismus. Dem Verfassungsleben blieb
eine starke Dynamik erhalten: Unablässig wurde an der Verfassung
geändert, geflickt, verbessert, erweitert. Zu nicht weniger als 90 Ver-
fassungsvorlagen hatten Volk und Stände in den 100 Jahren Stel-
lung zu nehmen! Auch nach ihrem äusseren Gewand sieht die heu-
tige Bundesverfassung nicht nach Stillstand aus: Sie bietet mit ihren
zahllosen Einschaltartikeln, die bis zu einem Artikel 34quinquies
gehen, nicht mehr ein Bild gesetzgeberischer Aesthetik. Aber wir
dürfen es hier wohl mit Gottfried Keller halten: «Uns scheinen jene
Verfassungen die schönsten zu sein, in welchen ohne Rücksicht auf
Stil und Symmetrie ein Konkretum, ein errungenes Recht neben
dem andern liegt, wie die harten glänzenden Körner im Granit, und
welche zugleich die klarste Geschichte ihrer selbst sind.»

Materiell dienten die meisten Verfassungsrevisionen der Kompe-
tenzverschiebung zwischen Bund und Kantonen, denn die Entwick-
lung des Verkehrs und der Wirtschaft liess die kantonalen Grenzen
auf immer mehr Gebieten als zu eng erscheinen. Vielfach dienten
sie aber auch einem Ausbau der demokratischen Institutionen.

II.
Der demokratische Gehalt der Bundesverfassung von 1848 war

noch recht bescheiden. Sie kannte nur das obligatorische Verfas-
sungsreferendum und die Volkswahl des Nationalrates. Die Gesetz-
gebung lag abschliessend bei der Bundesversammlung. Die Volks-
herrschaft spielte also nur repräsentativ, nicht direkt wie heute.
Man blieb, und das war wiederum eine Stärke, beim Ausbau der
Volksrechte im Bund zurückhaltend und vorsichtig. Stets liess man
die Kantone vorangehen und Erfahrungen sammeln. Nur was sich
in den Kantonen bewährte, fand auch im Bund schliesslich Eingang.
Man übersah auch nie, dass die reine Demokratie um so schwerer
durchführbar wird, je grösser das Staatswesen ist. Aus diesem
Grunde ist im Ausbau der Volksrechte der Bund bis auf den heu-
tigen Tag hinter den Kantonen zurückgeblieben.

Mit der Totalrevision von 1874erhielt die Eidgenossenschaft das
fakultative Referendum gegen Bundesgesetze und allgemeinverbind-
liche Bundesbeschlüsse. Dabei ist es geblieben, und es denkt heute
kaum jemand daran, im Bund das obligatorische Gesetzesreferendum
einzuführen, obwohl wir dieses rein demokratische Institut auf dem
übersichtlicheren kantonalen Boden nicht missen möchten. Wohl
ist mit der Einführung des fakultativen Referendums der Bund von
der repräsentativen zur direkten Demokratie geworden, doch ist, im
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Gegensatz zur Entwicklung in den Kantonen, die direkte Mitwirkung
des Volkes in der Gesetzgebung beim Bund in mehrfacher Hinsicht
eingeschränkt. So kennt der Bund bis heute kein Finanzreferendum ;
während wohl in allen Kantonen Ausgabenbeschlüsse des Parla-
ments, die einen gewissen Betrag übersteigen, dem Volke zur Ge-
nehmigung zu unterbreiten sind, kennt die Bundesversammlung
keine derartigen Beschränkungen ihrer Ausgabenkompetenzen und
es hat das Volk auch zu den grössten Ausgaben, sofern sie nicht in
Bundesgesetzen oder allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen ver-
ankert werden - was nicht die Regel ist - kein Mitspracherecht.
Ja man hat, im Gegensatz zu der in den meisten Kantonen geltenden
Regelung, das fakultative Referendum im Bund auch noch dadurch
eingeschränkt, dass man der Bundesversammlung durch die Ver-
fassung die Möglichkeit gab, Beschlüsse von allgemeiner Tragweite
dringlich zu erklären und sie damit dem Referendum zu entziehen.
Und man hat schliesslich das Refer-endum auch dadurch einge-
schränkt, dass man in Notzeiten ein ausserhalb der Verfassung ste-
hendes Notstandsrecht anerkannte und damit die nach ordentlichem
Verfassungsrecht vor das Volk gehörende Gesetzgebung der Re-
gierung übertrug und für deren Erlass nur ein nachträgliches Ge-
nehmigungsrecht der Bundesversammlung vorbehielt.

Als weiteres demokratisches Institut wurde im Bund 1891 die
Verfassungsinitiative eingeführt, die dem Volke ermöglicht, selbst
Anstoss zur Abänderung oder Ergänzung der Bundesverfassung zu
geben. Auch hier blieb die Entwicklung stecken, während die meisten
Kantone weitergingen und neben der Verfassungs initiative auch die
Gesetzesinitiative anerkannten.

Die Volkswahlen haben sich seit der Gründung des Bundes-
staates nicht wesentlich erweitert. Nur den Nationalrat und die eid-
genössischen Geschworenen wählt im Bunde das Volk direkt. Wäh-
rend die Kantone im Ausbau der Volksrechte mit der Zeit ausnahms-
los zur Volkswahl der Regierung gelangt sind, haben es Volk
und Stände zweimal eindeutig abgelehnt, den Bundesrat durch
das Volk wählen zu lassen. (1902 mit 270522 gegen 145926 Stimmen
und mit 14 gegen 8 Stände und 1942 sogar noch eindeutiger mit
524 127 gegen 251605 Stimmen und mit allen Ständen.)

Man muss sich oft fragen, woher das Volk Sinn und Ent-
schlusskraft genommen hat zu solch weiser Selbstbeschränkung
seiner eigenen Rechte. Jedenfalls darf es als ein Glück für unser
Land bezeichnet werden, dass es dieses wache Gefühl für das
Mögliche besitzt, denn es unterliegt keinem Zweifel, dass eine
übertriebene Demokratisierung im Bund die Gefahr einer man-
gelnden Funktionsfähigkeit seiner Organe in sich bergen müsste.
Denken wir nur daran, dass mit der Volkswahl des Bundesrates.
wozu selbstredend die ganze Schweiz einen einzigen Wahlkreis
bilden müsste, die vielgerühmte Stabilität unserer Regierung weit-
gehend verloren gehen müsste und dass es schwer hielte, bei den



zu erwartenden amerikanischen Methoden an einer solchen Gross-
wahl, noch fähige Köpfe zu finden, die durch ein solches Fegefeuer
hindurchgehen wollten.

Eine restlos ausgebaute Volksgesetzgebung, wie wir sie z. B.
im Kanton Solothurn haben, möchte im Bund für ruhige Zeiten
angehen. Sie könnte aber in unruhigen Zeiten eine Gefahr bilden.
weil solche Zeiten oft rasches Handeln verlangen und es nicht
ermöglichen, ohne Schaden eine Frage so ausreifen zu lassen.
wie dies für einen Erfolg im Referendum erforderlich ist.

'Wohl lässt sich ein gewisser weiterer Ausbau noch denken.
So dürfte es nichts schaden, neben der Verfassungsinitiative auch
noch die Gesctzesinitiative einzuführen, von der man nach dem
ersten Weltkrieg eine Zeitlang eifrig gesprochen hat. Die bisherige
Beschränkung auf die Verfassungsinitiative und der Mangel einer
Instanz, welche die Kompetenzen zwischen Verfassung und Ge-
setz ausscheidet, haben einfach dazu geführt, dass jede Frage, die
das Volk bewegt, auf dem Wege der Verfassungsinitiative vor-
gebracht wird. So hat bereits die erste Initiative, die zum Ver-
bot des Schächtens geführt hat, der Bundesverfassung eine Be-
stimmung einverleibt, die eher in eine Tierschutzverordnung als in
das Grundgesetz eines Volkes gehörte. Die Einführung der Gesetzes-
initiative würde kaum eine grössere Zahl von Initiativen zutage
fördern, es jedoch gestatten, die Verfassung von der Belastung durch
Detailbestimmungen zu verschonen und Initiativen, die den Grund-
gedanken der Verfassung widersprechen, zurückzuweisen. Sie würde
anderseits dieses Mittel der Volksgesetzgebung wohl aber wirk-
samer gestalten, da gelegentlich gute Gedanken vor Volk und Stän-
den gescheitert sind, nur weil man sie nicht in der Verfassung haben
wollte, und da eine Gesetzesinitiative nicht des Ständemehrs
bedürfte.

Vielleicht wäre auch die Einführung eines Finanzreferendums
recht heilsam. Wenn nicht alles täuscht, dürfte die weit verbreitete
Kritik an der Ausgabenpolitik des Bundes hier einmal zu einem Ver-
such der weiteren Ausgestaltung der Volksrechte führen.

Wenn auch ein nennenswerter Ausbau der Volksgesetzgebung
nicht wünschbar erscheint, darf anderseits das Volk ver langen,
dass die Bundesversammlung nur äusserst zurückhaltend von der
notrechtlichen Ausschaltung der Volksrechte Gebrauch macht, sonst
könnte es leicht einmal dazu kommen, dass das Volk selbst auf dem
Initiativweg diese wohlüberlegten Garantien für die Funktionsfähig-
keit der Demokratie in Notzeiten beseitigt. Man hat hier, angeregt
durch die Initiative, bereits gewisse, allerdings recht bescheidene
Kautelen eingebaut, um eine allzu häufige Umgehung des Volkes
zu verhindern. So ist seit einigen Jahren für die dringlichen Bundes-
beschlüsse eine erschwerte Beschlussfassung in der Bundesversamm-
lung vorgeschrieben. Eine ähnliche Erschwerung will man im Rah-
men der Bundesfinanzreform nun für grössere Ausgabenbeschlüsse
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einführen. Das sind Fingerzeige, die das Parlament nicht übersehen
darf, wenn es nicht eine im ganzen gesehen kaum nützliche Be-
schränkung seiner Kompetenzen heraufbeschwören will. Es hat wohl
diesen Fingerzeig auch verstanden, denn es bemüht sich, im Gegen-
satz zu den dreissiger Jahren, redlich, das Mittel des dringlichen
Bundesbeschlusses nur noch im äussersten Falle anzuwenden und die
Vollmachten des Bundesrates zurückzubilden, indem es beschleunigt
die Vollmachtenbeschlüsse, die ohne Gefahren nicht einfach auf-
gehoben werden können, ins ordentliche Recht überzuführen sucht.

II I.

Wenn man einen grosszügigen weiteren Ausbau der Volksrechte
nicht in Erwägung ziehen kann, so darf man anderseits doch sagen,
dass die demokratischen Institutionen des Bundes im heutigen Aus-
bau sich segensreich ausgewirkt haben. Die Befürchtung, das Volk
könnte mit seinen Rechten Missbrauch treiben und das Referendum
damit zu einem Hemmschuh des Staatslebens und des Fortschrittes
werden, hat sich nicht erfüllt. Das Volk hat sich auch im Gebrauch
seiner demokratischen Rechte eine weise Beschränkung auferlegt.
Seit der Einführung des fakultativen Referendums haben rund 600
Bundesgesetze und allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse die Re-
ferendumsfrist passiert; nur gegen 51, also nicht einmal gegen 10°/<1
aller Erlasse ist das Referendum ergriffen worden. Das Volk hat
auch nicht einsichtslos jeden Fortschritt sabotiert,wie gewisse Ueber-
ängstliche zunächst befürchteten. Wohl gab es gelegentlich Krisen-
zeiten, in welchen der Souverän schlecht gelaunt war, wo Miss-
ernten, politische Verärgerungen und andere Unbilden seinen kla-
ren Blick etwas trübten. So warf es in den Jahren 1880bis 1884nach-
einander 8 Vorlagen und in den Jahren 1894 bis 1896 nacheinander
7 Vorlagen seiner gesetzgebenden Behörde vor die Füsse. Aber dies
waren Ausnahmeerscheinungen. Im allgemeinen hat das Volk in
seinen Entscheiden eine aussergewöhnliche Reife bekundet und es
ist keine Uebertreibung, wenn man behauptet, es habe dort, wo es
seinen Vertretern die Gefolgschaft versagte, oft weiter gesehen als
sie und auch hier ein ausserordentlich feines Sensorium für das
Mögliche und für uns Taugliche bewiesen. Es ist nur zu denken an
übertriebene Verstaatlichungstendenzen (Bundesbank 1897) oder an
zu weitgehende Zentralisationsbestrebungen (Schul sekretär 1882).
Auch in der Sozialversicherung darf man heute rückschauend sagen,
dass die Verwerfung der ersten Vorlagen wirksamere und dem
schweizerischen Empfinden besser angepasste Lösungen ermög-
lichte.

Die Volksrechte haben sich aber auch als ein bedeutungsvor-
les Sicherheitsventil erwiesen. Ein Volksentscheid wirkt wie ein rei-
nigendes Gewitter. Wohl hört man nach einem verwerfenden Ent-
scheid eine Zeitlang die Klagelieder der Unterlegenen, aber der Ent-



scheid des Volkes als oberster und unanfechtbarer Instanz wird
doch immer anerkannt; man passt sich in einem zweiten Anlauf
seinen Wünschen an. Je stärker notgedrungen die Zentralisation
beim Bund und die damit verbundene Machtfülle der Bun-
desbehörden geworden ist, umso bedeutungsvoller wird das Refe-
rendum als Gegengewicht. Die Initiative anderseits hat immer
wieder ermöglicht, Gärungen im Volke, die anderwärts zu revolutio-
nären Strömungen hätten führen können, auf einen legalen Weg
zu leiten und vor dem unanfechtbaren Forum des gesamten Volkes
auszutragen. Und wie rasch ist es jeweils um grosse politische Bewe-
gungen (Krisen initiative, Dringlichkeitsrecht, Volkswahl des Bundes-
rates, Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit) still geworden, wenn
der Souverän sie negierte! Die Fort~chritte, welche diese Form der
Volksgesetzgebung unserem Staatsleben gebracht hat, sind, auf den
Erfolg der einzelnen Initiativen hin angesehen, höchst bescheiden;
aber sie ist ein hervorragendes Mittel gegen revolutionäre Strö-
mungen jeder Art. Es ist daher gefährlich, Initiativen, wie es in
letzter Zeit geschah, vom Bundeshause aus als quantite negligeable
zu behandeln und sie im klaren Widerspruch zu gesetzlichen Be-
stimmungen einfach ruhen zu lassen, bis sie ihre Aktualität von
selber verloren haben. Gerade dieses Volksrecht in seiner Bedeu-
tung als Sicherheitsventil ist eine zu ernste Sache, als dass man auf
die Dauer mit ihm spielen dürfte.

DER BÜRGER UND SEIN BUCH

von A. H. [osef Reinhart v.'o Sachs

Sollte wohl zum Eingang dieser kleinen Abhandlung der Begriff
des Bürgers, wie ich ihn etwa kenne, näher umschrieben werden?
Dann müsste man nach dem Hinweis auf die ursprüngliche Bedeu-
tung wohl daran erinnern, dass die Helvetik nach Abschaffung aller
Vorrechte jedem, ob Herr oder Knecht, diese Bezeichnung als Ehren-
titel verliehen hat, Bürger Pestalozzi, Bürger Stapfer und Rengger,
so hiess es damals. An die Stelle dieses allgemeinen Titels ist später
der "Herr» getreten. Heute ein Wort ohne Inhalt, wenn man bedenkt,
dass jeder Fisel, wenn er seine Zigaretten kauft, im Laden als Herr
begrüsst wird, ein Zeichen dafür, wie mancher Ehrentitel heute
Schale ohne Inhalt geworden. Und so ist auch der Begriff des Bür-
gers, wie er heute etwa gebraucht wird, in seiner Verschwommen-
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heit kaum mehr deutlich zu erklären; eine gewisse Ehrenrettung
hat er erfahren, als, durch die Not der Zeit bedingt, der Staatsbürger
in den Vordergrund des politischen Lebens zu stehen kam. Seltsam,
ich weiss nicht, ob es andern auch so ergeht. Heute verstehe ich unter
dem Bürger nicht etwa den einfachen Arbeiter, nicht den Bauern,
sondern den wohlbestallten finanziell und politisch sichergestellten,
geistig nicht allzu kompliziert veranlagten Schweizermann, der, so-
zial unabhängig, vermöge seiner Bildung täglich neben leiblichen
Genüssen auch ein gewisses geistiges Interesse zu befriedigen ge-
wohnt ist, wenn er nicht durch geschäftliche Inanspruchnahme oder
die Sorge um seinen Wagen und sein Haus zu denjenigen gehört,
denen der Arzt von Zeit zu Zeit den Blutdruck misst. Selbstverständ-
lich fällt der Intellektuelle oder' derjenige, der von Berufs wegen die
tägliche Beschäftigung mit dem Buche braucht, für diese kleine Un-
tersuchung nicht in Betracht; denn der Zwang der Anlage, der An-
trieb der Bedürfnisse, bezeichnet hier zum vorne herein den Inhalt
und den Umfang der Literatur, die in unzählbarer Mannigfaltigkeit
vor allem als Fachschrift die Büchereien füllt. Auch wären hier
Wünsche oder Winke unangebracht, da solche Fachschriften rein
sachlicher Natur zur Weiterbildung bestimmt sind, oder, was beim
Literaten, dem Politiker, dem Volkswirtschafter, dem Mediziner zu-
trifft, dem Bedürfnis nach Ausweitung des Horizontes und zur Vertie-
fung des Urteils dienen müssen. So ist es wohl überflüssig, darzutun,
dass wir unter dem Buche, das wir unserem Bürger für seinen
Feierabend, für die Ferien, für den Sonntag wünschen, das dich-
terisch zu bewertende, das literarische Kunstwerke wäre, ein Buch,
das nicht nur zur Befriedigung sensationeller Neugier oder zur blos-
sen Unterhaltung dienen müsste. Ich meine das Buch als Freund
besinnlicher Stunde, als Spender der Freude, als Berater und Er-
zieher im schönsten, weitesten, rein menschlich zu verstehendem
Sinne. Der Begriff des Beraters, des Erziehers müsste - ich muss es
wiederholen -, wohl so verstanden werden, dass der Verfasser ver-
möge seiner Anlage, seiner Berufung, seiner Erfahrung dem Leser
ohne aufdringliche Art zum Lebenskameraden wird, der auf seine Art
Erheiterung, Andacht, Trost und Antrieb bringt. So, nur so, möchte
ich den Versuch wagen, aufzuzeigen, welche Haltung der Bürger un-
seres Landes zum Buche einzunehmen gewillt ist. Der Bürger un-
seres Landes! Ich stelle ihn mir deutlich vor, sehr beschäftigt von
früh bis zum Feierabend und auch dann noch durch Vereine, durch
Sitzungen, durch Einladungen in Anspruch genommen. Bei guter
Gesundheit ein Freund kulinarischer Genüsse. Hat er wohl auch
noch Zeit, nach all dem Umtrieb des Tages ein Buch in die Hand zu
nehmen? Je nach dem. Da ist der Eine, der in der karg bemesse-
nen Freizeit auf dem Balkon oder auf dem Kanapee die Leitartikel
seiner Zeitung lesen muss; denn es gehört doch zum guten Ton, dass
er am runden Tisch oder sonst beim Abendschoppen sein Wort an-
bringen kann über die Wirkung eines französischen Regierungs-



wechsels auf die europäische Politik. Die Zeitung nach dem Mittag-
essen! Schöne Gewohnheit im Alltag des Lebens, bevor uns die
wohltätige Schwere der Verdauung mit einem Schläfchen über-
nimmt. Wohl ist in seinem Blatt unter dem Strich etwa ein neues
Buch besprochen, aber Bücher interessieren ihn, wenn nicht eben
ein Geburtstag oder ein Weihnachtsfest ein Geschenk verlangen,
wenig oder gar nicht. Ein Buch zum Geburtstag, warum nicht. Ein
amerikanischer Bestseller, ein Wälzer, die Frau hat ihn beim Buch-
händler erstanden: «Meinem lieben Manne!» Aber sie weiss wohl,
dass er ihn nicht liest, dass er höchstens aufhorcht, vielleicht nachts
noch auf dem Kissen, wenn sie nebenbei sich räuspert, schamhaft
entrüstet oder freudig erkennend herauslacht. Die Wälzer sind ja
für die Frauen der Bürger geschrieben. Wie hätte er noch Zeit, sich
gewissenhaft, dem Preise des Buches gernäss, durch zwölfhundert
Seiten hindurch zu arbeiten. Nein! Aber wo ist denn das Buch, von
dem er als sei n e m Buche spricht. Vielleicht hat er am Biertisch
oder in der Pause des Kegelspiels erzählen hören von einem Buch,
das die empörenden Zustände in Russland schildert. Gut. Der andere
will's ihm leihen. Ja, dieser andere. Der begnügt sich nicht mit der
Zeitung, nicht mit dem, was die Frau aus ihrem Roman erzählt.
Die Aufgewühltheit des Tages in all den Ländern, der Niederschlag
der Erinnerungen an all die Schrecknisse des Krieges, das kitzelte
seinen Gaumen. Wie behaglich ist es, in der Nähe des Ofens, im
Schatten des Gartens, im Liegestuhl der Ferien von den Greueln zu
lesen, die einer aus dem Konzentrationslager schildert, zu lesen, wie
Göring ein Haus geführt, wie Hitler seine Geliebte gefunden usw. Du
meinst, lieber Leser, ich übertreibe. Vielleicht. Ich vergesse den an-
dern Bürger, der sich einem Spezialgebiet verschrieben. Er liest
das Leben berühmter Männer; denn auch er hat einst von grossen
Taten geträumt und hofft noch heute im stillen, irgendwie ein Plätz-
chen in der Sonne des Ruhmes zu finden. Aber nein, das Lesen von
Memoiren, Biographien hält unsern geistigen Lebensantrieb wach.
Es ist ein Schutzmittel gegen die Verkalkung in der Behaglichkeit
des wohlig sonnigen Alltags. «Ja, mein Lieben>, so wird der Leser
fragen, «wo ist denn der Bürger, der seine Klassiker liest, die doch
in roten Einbänden aus dem Bücherschrank mit Goldtiteln locken?»
Die Klassiker! Sie stehen so tadellos geordnet, von der Gattin jedes
Jahr einmal vorn und hinten abgestaubt, auf ihren Regalen. Einst
hat er sie erstanden, von einem Reisenden vielleicht, mit monatlichen
Abzahlungen, und jetzt, noch so unberührt wie einst. Und wenn der
Fis e I sie in der Deutschstunde braucht, dann heisst es: «Nichts an-
streichen!» Ja, wird sie der Fis e I einst, wenn er ins wirkende Leben
getreten. auch wieder so unberührt stehen lassen wie der Herr Papa?
Vielleicht, wenn der Professor in der Schule noch immer und wie-
derum jeden Vers mit seiner Lupe beschnuppert, wenn er Szene für
Szene gertau nach dem Inhalt, aber in abgebrühter Prosa wiederholen
lässt, wenn Abhandlungen aus den Dramen die Aufsatzhefte füllen,
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rot begutachtet, ja, dann wird auch der Fisel einst seine Klassiker
nur etwa noch eines Blickes würdigen, wenn eine Wette eingegangen,
wo ein Schiller- oder Goethe-Zitat im Buch zu finden sei. Die armen
Klassiker, die Räuber, der Fiesko, die Nibelungen, die man einst,
bevor die Weisheit der Schule ihnen die Romantik geraubt, im Gar-
ten hinter einer Haselstaude mit Herzklopfen gelesen hat. Aber du
wirst ja, lieber Leser, mit dem Finger auf die vielen Gotthelfbände.
auf Gottfried Keller, auf C. F. Meyer zeigen, und ich höre meinen
Bürger tiefer atmen, leise seufzen, und beinahe möcht ich sagen,
sanft erröten, wie einst über einem Spickzettel ertappt. Ja die
Schweizer, die Schweizer Klassiker. Ich möchte zwar nicht behaupten,
dass es heute noch Schweizer Bürger gibt, die im Gespräch den Gott-
fried Keller mit seinem Namensvetter Augustirr verwechseln, wie das
einst ein Maturand getan. Nein! Gotthelf, Keller, sie gehören jetzt
noch zum Buchbestande des Bürgers wie die eingebundenen Jahr-
gänge einer Zeitschrift. Aber man müsste sich in denHaaren kratzen.
wen n man sie beim Namen nennen hört. Besonders Gotthelf wird
ja in jedem Aufsatz über Volks erziehurig, in jeder Examenrede, in
je der Pr e d i g t genannt, und im Radioprogramm ist er rot an-
gestrichen. Man könnte erröten, jawohl, wenn man nicht den Wunsch
hätte, ihn zu lesen, oder täusche ich mich? Gibt es solche Bürger,
die über der Gotthelfmode kalt lächelnd ihre Pfeife stopfen? Ach,
so viele möchten Gotthelf, Keller lesen; denn etwas von geistiger
Landesverteidigung haucht immer noch aus den Fenstern der Rats-
häuser. Hätte man nur Zeit! Wäre man nur nicht so überhäuft' Man
möchte schon lesen, gute Bücher lesen, aber die Mussezeit, der Feier,
abend, der Sonntag ist schon besetzt. Leider sind wir Bürger vor
lauter Arbeit, vor lauter Umtrieb, vor lauter Sitzungen, vor lauter
Vergnügungsreisen, vor lauter Gesprächen so abgerückt von jenem
Platz, wo wir in Ruhe, in behaglich oder freudig genies sender Weise
uns in die Welt der Schönheit, der Poesie, in die Welt einer höherri
Ordnung versetzen können. Schade, der Bürger, der nicht mehr je-
den Tag oder jede Woche sich für eine Stunde auf ein schönes Buch
hin freuen kann, verliert gar manches geistige Gut, geht gar man-
chen Antriebs zu höherem Denken verlustig, ist in Gefahr, sein Da-
sein an den Nichtigkeiten und Alltäglichkeiten zu vertrödeln, und
das alles unter der Herrschaft einer Zeit, die ganz nur dem Zwecke
dient, einer Zeit, die mit ihrem Lärm, mit ihrer Hast und Jast den
Menschen um die schönsten, edelsten Stunden der inneren Berei-
cherung, Ausweitung und Vertiefung bringt.

Ein Schweizer ist kürzlich in einem Vortragsabend mit jungen
Leuten in Süddeutschland zusammengesessen. Er hat berichtet. mit
welchem Hunger sie von Büchern gesprochen, die sie lesen wollten.
Er hat berichtet, wie Goethes Faust in einem Exemplar von einer
Hand in die andere gehe. Wache Stunden der Nacht um einen Band
Gottfried Keller. .Seltsarn, dass gerade der Martin Salander dort
sehnliehst verlangt wurde. Warum denn? Weil man gehört hatte,
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dass Keller im letzten Teil seines Romans einem jungen Bürger und
seinen Freunden den Weg hat zeigen wollen zu einer schönen Ge-
meinsamkeit freier Persönlichkeiten. «Freundschaft in der Freiheit!»
So steht es auch im Fähnlein, und das ist es ja, was wir, was der Bür-
ger in den Büchern suchen müsste, suchen mit jenem Hunger, von
dem wir Schweizer nur noch vom Hörensagen wissen. Wir sind, man
darf es sagen, ein wenig verbürgert, satt geworden, zu wenig suche-
risch, weil man uns alles auf dem Plättle in bringt. Vielleicht ist die
Schule schuld mit ihrer Uebersättigung, vielleicht die Hochkonjunk-
tur mit ihrem Umtrieb des Lebens. Und doch hätten wir heute eines
so notwendig wie einst und je: Das, was in Kellers Worten liegt:
«Freundschaft in der Freiheit, Freundschaft in gemeinsamen Gedan-
ken an die Pflege höherer Menschengüter, Freiheit im Bestreben, frei
von allem äusseren Zwang, selbständig im Denken und Urteilen und
frei von der Niedrigkeit der Triebe zu werden.» Rezept? Anleitung?
Wie lese ich meine Bücher? Schwer zu sagen. Und doch mag ein
einziges Wort uns Antrieb geben, ein Wort, immer wieder von allen
Rednerbühnen, von allen Kanzeln in die Herzen hineingerufen. Der
Dichter ist der Lehrmeister der Nation und fügen wir bei: der Dich-
ter ist der Rufer zum Aufbruch der Herzen, der Verkünder der Men-
schenwürde, Humanität, die keine Phrase kennt.

DIE FRAGE NACH DER ERZIEHUNG
IN DER HEUTIGEN ZEIT

VOll A. H. Prof Leo JV'eberu 0 Bass

Wenn wir uns bemühen, unsere Zeit im Begriffe, d. h. in ihren
auszeichnenden Zügen zu fassen, so drängt sich eine Tatsache vor.
die die Geschichte der abendländischen Menschheit charakterisiert:
Eine vor nichts Halt machende Rationalität! Es liegt offenbar im
Wesen des abendländischen Menschen, sein Verhältnis zu sich, zu
seinen Mitmenschen, zu den Dingen, ja selbst zu Gott in eine
begriffliche Form zu kleiden, um auf diese Weise Klarheit über seine
Stellung im Kosmos zu finden. Am Anfang der abendländischen
Kulturentwicklung bereits steht das Bemühen des Menschen, die
Gründe des Seins ausfindig zu machen, um so eine rein gläubig-
mythische Deutungsweise zu überholen, und da finden wir auch
jene berühmte Aufforderung, die die Vernunft des Menschen nicht
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nach aussen, sondern in das Innere der Seele sich richten heisst, das:
Gnothisauton, das Erkenne dich selbst.

Und es blieb nicht bei diesem Anfang. Das Streben zu wissen
und zu erkennen wuchs mit der Entwicklung der abendländischen
Kultur, verlor je länger je mehr, oft unter heftigen Kämpfen, seinen
gläubig-dogmatischen Charakter, klärte sich zur reinen allgemein
gültigen Wissenschaftlichkeit und hat in den letzcen 2-3 Jahrhun-
derten eine derart rapide Entwicklung genommen, dass unser gesam-
tes Dasein hineingezwungen ist in die Berechenbarkeit und in die
technische Beherrschung des Seins. Dieser Rationalisierungsprozess
hat alle Lebensgebiece erfasst und durchdrungen und begegnet uns
in der zwingenden Allgemeingültigkeit der wissenschaftlichen Aus-
sage, in der Voraussehbarkeit rechtlicher Entscheidungen, in der
Berechenbarkeit des Erfolges, bzw. Misserfolges wirtschaftlicher
Unternehmungen, in der planenden Lenkung des Produktionsgutes
und in der fürsorglichen Sicherung und Versicherung unseres
Lebens gegen etwaige Bedrohungen von aussen. Ja, der Zwang des
logischen Gedankens hat uns so sehr in seiner Gewalt, dass wir
uns auch da zu rationalisieren genötigt fühlen, wo die Ratio eine
auflösende, ja zerstörende Wirkung ausübt. Der handgreiflichste Aus-
druck dieses Prozesses ist jedoch die zunehmende Technisierung
unseres Lebens. -- Sie ist in derart raschem Fortschritt begriffen,
dass das Erfinden und Entdecken, das Beherrschen von Raum, Zeit
und Materie nicht mehr eine Sache zufällig zusammenrtreffender
günstiger Umstände (Entdeckung des Pulvers!), sondern durch
planmässig organisierte Arbeit in riesigem Ausmass (Atomfor-
schung) methodisiert und erzwingbar geworden ist. Die unerhörte
Entfaltung der technischen Welt, der wir heute gegenüberstehen,
führt zu einer Beherrschung der Nat.ur im Dienste des Menschen,
bedeutet schliesslich Einspannung all ihrer Kräfte und Produkte
in das Zweckgefüge des Menschen. Es scheint fast, als ob der Mensch
den ganzen Planeten, der ja nun sein Eigentum ist, mit dem Netz
seiner technischen Apparaturen umspannen möchte, um ihn in
eine einzige Fabrik zur Ausnutzung seiner Stoffe und Energien um-
zuwandeln. und bereits werden Berechnungen angestellt über den
Weltvorrat an lebenswichtigen Bedarfsgütern wie Kohle. Oel usw.

Die Technisierung unseres Daseins hat - neben anderen - zwei
wesentliche Veränderungen im Weltbild des Menschen erzeugt.
Zunächst war sie nur möglich auf Grund einer Entmythislerung, ja
Entgötterung der Welt. Hat der Mensch der Antike das göttliche
Wesen noch im leibhaftigen Sein geschaut und dargestellt, der mit-
telalterliche Mensch die ihn umgebende Welt mit über- und unter-
geistigen Gestalten reich bevölkert. so drängt der moderne Mensch
den götclichen Eingriff in das Sein zurück, schiebt ihn an den Anfang
der Schöpfung (dies der Weg von den Okkasionalisten des 17. J. zu
Leibniz!), um irgendwelche Wunder, d. h. übernatürliche Eingriffe
in den gesetzlich bestimmten Gang der Natur, die die Berechenbar-



keit der faktischen Welt ja andauernd in Frage stellen müssten, von
vorneherein auszuschliessen. Diese Tendenz, zwischen dem Transzen-
denten und der Welt einen unendlichen. Abstand zu schaffen, setzt
sich heute fort in der modernen dialektischen Theologie und findet
in Nietzsches Spruch: «Tot sind alle Götter», den konsequentesten zu
Ende gebrachten Abschluss. Die Technik und die ihr zugrunde lie-
gende physikalische Gesetzlichkeit fordern eine Welt, in der es
gesetzmässig zu- und hergeht, und die nicht ständig den willkür-
lichen Launen einer überweltlichen Macht unterworfen ist. Eine Des-
illusionierung grössten Ausrnasses hat damit begonnen und zum Teil
zu der Auffassung verführt, dass das technisch-physikalische Welt-
bild echte religiöse Haltung verunmögliche und zum Atheismus
führen müsse. Dies kann allerdings der Fall sein. Ueberall da näm-
lich, wo man in der physikalischen Weltbetrachtung als einer uni-
versalen, allumfassenden Sicht stehen bleibt und sie nicht nur als eine
der vielfältigen Perspektiven menschlichen Erfassens und Deutens
erkennt, d. h. wo das physikalische Denken sich absolut gebärdet,
da allerdings ist Atheismus. Und Gottlosenbewegungen sind deshalb
immer dort zu finden, wo die Materie oder ihre Gesetzlichkeit zum
letzten Maßstab genommen wird.

Technisierung des Lebens bedeutet aber nicht nur Entgötterung
der gegebenen, faktischen, äusseren Welt, sondern sie wirkt sich
auch im Innern seelischen Lebens aus als «Entseelung». Gemeint ist
mit diesem Ausdruck die Mechanisierung der menschlichen Tätig-
keit. War in vergangeuer Zeit die Arbeit des Menschen sinnvoll
gerichtet auf ein Werk als ein Einheitliches und Geschlossenes, an
dem sämtliche Schichten der Seele ihren Anteil hatten, die unbe-
wussten Kräfte, aus Instinkt und Neigung stammend, so gut wie die
rationalen Fähigkeiten, die dem messenden und wägenden Verstande
entsprangen, so hat sich das heute in der Weise geändert, dass das
schaffende Tun zur blossen Leistung herabgesunken ist, an dem
das Ich nur noch mit jenen Kräften beteiligt ist, die am Rande des
Seelischen liegen. Spiegelte sich früher im geschaffenen Werk die
Seele einer einmaligen und in ihrem Wesen einzigartigen Persön-
lichkeH, so wirkt heute die Arbeit und das durch sie erzeugte
Leistungsobjekt wie losgelöst von seinem Urheber. Es ist nicht
mehr Werk, sondern Sache, die lediglich noch auf Grund von Wis-
sen und Berechnung entsteht. Das aber bedeutet Entpersönlichung
des Werkes und Entseelung des Arbeitsvorganges. So ist im
Aeussern der Welt und im Innern der Seele der Anteil dessen, was
man in der heutigen Philosophie als Transzendenz und als Existenz
oder was wir als GÜ'~tund Seele bezeichnen dürfen, der Gefahr der
Vernichtung ausgesetzt.

Die Rationalisierung der Lebensverhältnisse und die Mechani-
sierung unserer Arbeit hatte nun allerdings eine Umgestaltung
unserer Lebensformen zur Folge, die nur auf Grund neuer Daseins-
bedingungen möglich war. Diese neuen Daseinsbedingungen schuf
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die Technik. Sie ermöglichte die Verdoppelung der Erdbevölkerung
im Laufe eines Jahrhunderts, indem sie die höchst ökonomische
Organisation gewaltiger Betriebe schuf, in denen von einer Zen-
tralstelle aus planmässig die Arbeit Hunderttausender gelenkt und
geleitet wird. Sie schuf die Verkehrs- und die 'I'ransportsysteme, die
die Bedarfsgüter für die Millionenstadt beschaffen. Sie schuf die
rasche Verbindungsmöglichkeit über den ganzen Erdball. Sie
gestattete die zweckmässige Verteilung der Produktions güter.
Anderseits erlaubte die Mechanisierung des Arbeitsvorganges den
beliebigen Austausch der Menschen, deren Arbeitsleistung nicht
mehr von der Einzigkeit und Einmaligkeit des Individuums abhing;
vielmehr ist der Mensch nur noch ein Rädchen in diesem Räder-
werk, ersetzbar, wie eine gute Maschine schliesslich auch ersetzbar
ist, denn die Arbeit bleibt dieselbe, ob sie dieser oder jener tut.
So wird der Mensch verfügbar, lösbar von Grund und Scholle. Er
verliert seine Eigentlichkeit, die gar nicht gewünscht wird.

Diese Entwicklung, deren Verlauf uns erst in ihrem Anfang
sichtbar ist, führt zu einer Weis? des Menschseins, die bis anhin
nicht in diesem Masse bekannt war: Sie führt zur Massenexistenz.
Das Dasein als Masse ist ein Faktum, das unsere Zeit wie keine
zuvor auszeichnet. Dabei darf Masse nicht lediglich als revolutio-
näre Zusammenrottung von Menschen aufgefasst werden, sondern
Massendasein ist ein seelisch-geistiger Zustand, der sich von der
Existenz als Einzelner scharf abhebt.

Der Mensch, der in die Sphäre des Massendaseins gerät, verliert
die Eigentlichkeit seiner individuellen Existenz, d. h. er verliert
das, was man üblicherweise unter dem Begriff der Persönlichkeit
versteht, womit die Ursprünglichkeit der Entscheidung gemeint ist.
Jeder, der ins Massendasein abgleitet, macht eine Veränderung
durch, derzufolge er in einer ganz anderen Weise denkt, fühlt und
handelt, als er als Einzelner denken, fühlen und handeln würde. Es
erfolgt in der Masse eine eigentümliche Angleichurig aller seeli-
schen Regungen und Gefühle an die der anderen, sodass so etwas
wie eine den Durchschnitt verkörpernde Massenseele entsteht, in
welcher vor allem das Trieb- und Instinktrnässige des Menschen
formend und richtunggebend wirkt. So bleibt Masse immer auf
Mittelmässigkeit ausgerichtet und vermag nicht den überragenden
Geist aufzunehmen. Schon längst hat man erkannt, dass der
Verlust der Persönlichkeit, die der Mensch durch den Eintritt ins
Massendasein erleidet, zur Namenlosigkeit führt. Der Mensch in.
der Masse ist anonym, und im Schutze der Anonymität gestattet
er sich, Trieben und Regungen zu frönen, denen er sonst als Ein-
zelner keinen Einfluss auf sein Handeln einräumt. In der Namen-
losigkeit verschwindet aber auch der Sinn für die Verantwortung.
Der Masseneinzelne schiebt die Verantwortung für sein Handeln
von sich ab. Wo aber der Mensch seine Verantwortlichkeit dem
Nächsten und Gott gegenüber zu tragen nicht mehr gewillt ist,



verliert er die Tiefe seines Menschseins und sinkt zurück in ani-
malische Vorstufen. Der Einzelne ist nicht mehr sich selber, die
Möglichkeiten seines Selbstseins sind zugrunde gegangen, und der
Entscheid, sein eigenes Sein zu verwirklichen, ist ihm entwunden.
Der Suggestion willenlos ausgesetzt, vom Triebmässig-Instinkthaf-
ten gesteuert, der Verantwortlichkeit für die in Freiheit gefällte
Entscheidung entbunden, lebt er ein Leben, dessen Lenkung er
nicht mehr in seinen Händen hält: Er ist Triebwesen und Barbar
geworden und hat auch die Unberechenbarkeit, die Heftigkeit und
Wildheit des Primitiven, die auch vor Verbrechen an der Mensch-
heit nicht zurückscheut.

Wie aber kommt es zu diesem Massendasein? Viele Ursachen
spielen da zusammen, deren wirkende Kraft nicht so leicht abzu-
schätzen ist. Der Kürze halber seien nur einige Motive herausge-
griffen. Zunächst: Die von uns bereits geschilderte Rationalisie-
rung des Lebens ermöglicht dem Menschen, jedes seiner notwendi-
gen Bedürfnisse und Lebenswünsche zu befriedigen. Doch bedeu-
tet ihm dies nicht mehr wie früher Erfüllung seines Lebens. Denn
die Massenproduktion versorgt ihn mit Ware, die zum Typus nor-
malisiert ist und jede persönliche Färbung vermissen lässt. Die
Technik schenkt nicht das persönlich Wertvolle, die einmalige
Qualität, sondern sie bringt das Sachliche, das Unpersönliche und
Typisierte in Unzahl hervor. Nicht die Persönlichkeit in ihrer
Eigenartigkeit wird durch ihr Angebot angesprochen, sondern die
sachliche Befriedigung eines Massenbedürfnisses in Aussicht
gestellt.

Zum Zweiten: Die technische Ueberwindung von Raum und
Zeit durch Radio, Telegraphie, Telephonie und Fernsehen ermög-
licht es, die Menschen mit neuesten Mitteilungen und Meldungen
zu überschütten. Zeitung und Radio, Zeitschriften und Illustrierte
bringen aber durch Bild und Wort ihn in Berührung mit allem und
Jedem und machen das Fernste nah. Und doch ist es nicht eine
wesentliche Nähe, in die er zu den Dingen und Geschehnissen
gerät, nicht eine Nähe, durch die sein Leben an Inhalt und Gewicht
gewänne, sondern eine Nähe, die gleichgültig und stumpf macht.
Wir lesen beim Mittagessen die Nachricht von einer Hungersnot
in China, die Hunderttausenden den Tod zu bringen droht, und
wir achten ihrer nicht mehr als der Meldung über die neue Art
der Maikäfervernichtung. Die Ueberfülle der Beziehungen, die der
Einzelne ja nicht zu verarbeiten vermag, bringt eine Lässigkeit der
Seele mit sich, die schliesslich auch das Verhältnis zu unsern
Nächsten vergiftet. Jeder weiss alles, und nichts ist mehr fern.
geheimnisvoll und wunderbar, nichts, das zum Staunen anregen
könnte, wie früher die Erzählung des Wanderers, der die Welt be-
reiste. An Stelle des gesunden Abstandes von allem nur Neuen und
Unerprobten, von dem, was aus der Ferne geheimnisumwittert uns
begegnet, tritt eine ausgewässerte Blasiertheit, der nichts mehr
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achtungsvoll und fremd ist. die. innerlich leer und schaal, nur noch
darnach strebt. das Heutige zum Gestrigen zu machen, um so die
fortgeschrittene Modernität ihrer Bildung zu beweisen. Auch hier
eine dummbrutale Zerstörung des Geheimnisvollen und Inner-
lichsten des Menschen. ein schamloses Herauszerren des Intimen
und Trauten der Menschenseele und ein verständnisloses Aus-
breiten im Schaufenster der Oeffentlichkeit - eine Tendenz, die
eine Zeitlang sogar die Wissenschaften ergriffen hatte, vor allem
einzelne Richtungen der psychoanalytischen Forschung. Auch hier
eine Vernichtung persönlicher Seelenwerte, ein Nivellieren des
Ausserordentlichen.

Ein Drittes noch: Auch die Weisen des menschlichen Ver-
haltens haben sich mehr und mehr nivelliert. Nicht nur die Tracht
der Kleider wird von einem Zentrum aus «creiert». Wer ver-
möchte noch in einer Weltstadt den Polen vom Spanier, den Schot-
ten vom Griechen zu unterscheiden? Auch das Benehmen der sich
begegnenden Menschen ist von jener gleissnerischen Uniformität
und Regelhaftigkeit, die schon Rousseau geisselte, als er schrieb:
« ... seitdem subtile Untersuchungen und verfeinerter Geschmack
die Kunst zu gefallen auf Prinzipien zurückgeführt haben, herrscht
in unseren Sitten eine wohlfeile, trügerische Gleichförmigkeit ...
Niemand wagt zu scheinen, was er ist, und so weiss man nie, mit
wem man es zu tun hat.» Das obligate, «verbindliche Lächeln», die
gespielte Interesselosigkeit in der Gesellschaft, die bewusste
Absichtlichkeit des sich Gebens mit dem ständigen Seitenblick auf
den Effekt, der forcierte Humor -- sie dienen nur dazu, jede An-
näherung im persönlich Menschlichen zu vereiteln. Ausdruck
solcher Uniformitäc ist auch im Musikalischen, wo Rhythmus und
Tonfolge des Jazz über die ganze zivilisierte Welt in ödem Gleich-
mass erklingen.

So formt die Weise des modernen Lebens den Menschen zur
Mittelmässigkeit, nivelliert sein Wesen, bringt das Ueberragende
und das Unterwertige zu fadem Ausgleich. Die Eigentlichkeit des
Selbstseins ist von jener anonymen Macht bedroht, die schon
treffend als das «man» bezeichne: worden ist. Das Lebensethos wird
nicht mehr aus eigener Verantwortung heraus bestimmt, sondern
das Leben wird ausgerichtet auf jene Formen und Ziele, wie es
die anonymen Mächte der Gegenwart fordern. Der Einzelne, der
nicht mehr in seiner Eigenart gewertet wird, sondern tausch- und
ersetzbar ist. handelt schliesslich wie «man» handele, denkt wie
«man» denkt und fühlt wie «man» fühlt. Der Mensch der Gegen-
wart steht immer in Gefahr, im Kollektiv aufzugehen. Wichtig
wird, innerhalb dieser gewaltigen Organisation. die das moderne
Leben darstellt, innerhalb der Bürokratie, die jede derartige Orga-
nisation notwendigerweise mit sich bringt, eine möglichst hohe
Stufe zu erreichen. Was dabei an Eigenschaften notwendig und för-
derlich ist, schildert Karl Jaspers in scharfer Beurteilung. Erfcrder-
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lieh ist «die Gewandheit, sich beliebt zu machen. Man muss über-
reden, ja bestechen, - dienstfertig sein, unentbehrlich werden, -
schweigen, hintergehen, etwas und nicht zu viel lügen, - uner-
müdlich in der Auffindung von Gründen sein, - bescheidene Ge-
bärde zur Schau tragen, - an Sentimentalitäten je nach Fall appel-
lieren, -- Arbeit zu Gefallen seiner Vorgesetzten leisten, - keine
Selbständigkeit zeigen ausser der gerade erwünschten partikularen. »

Es liegt auf der Hand, dass eine geistige Atmosphäre, die den
Menschen gleichsam umnebelt, aufsaugt und die markanten For-
men seines Selbstseins verfliessen und verschwinden lässt, eine
relevante Bedeutung für alle Erziehung erhält. Denn dieser «Geist
der Zeit» ist es, dessen Einfluss der Jugendliche unbewusst und
naiv ausgesetzt ist, der an ihm stetig arbeitet und formt, ohne dass
der Heranwachsende seiner Einwirkung bewusst zu werden braucht.
Ja, der jugendliche Charakter neigt ihm zu, gerade weil er noch
keine Prägung und Gestalt besitzt. Sein natürliches Geltungsbewusst-
sein findet Befriedigung in seiner Vertrautheit mit den technischen
Fragen der Zeit, in seiner Bekanntheit mit allem und jedem. D-er
durch Radio und Zeitung vermittelte Kontakt mit Fragen und Pro-
blemen, zu deren inneren Bewältigung ihm die seelische Reife
fehlt, macht ihn frühzeitig alt, wissend ohne Erfahrung, prahlerisch
ohne Grund: er wird blasiert, was doch einfach heissen will, dass er
durch sein Verhalten, zu verstehen gibt, dass keine Sache und keine
Person ihm wertvoll genug scheint, seine Aufmerksamkeit zu erre-
gen oder zu fesseln. Die Gleichförmigkeit der Lebenshaltung, die
knochenlose Hingabe an das «man», die übersteigerte Bedeutung
der blossen Routine, sie treiben den Jugendlichen geradezu in die
wesenlose Form des Massendaseins.

Entscheidend aber ist, dass der Erzieher diese Gefahr sieht und
sich selbst nicht naiv mittreiben lässt. Denn es gibt nun eine welt-
anschauliche Haltung, zum System durchdacht, die sich die Lage
des modernen Menschen zu nutze macht und den Menschen
bewusst ins Massendasein treibt, um mit Hilfe erzieherischer Mittel
ihre aussenpädagogischen Ziele zu erreichen. Die Möglichkeit dazu
schaffen die von uns geschilderte Rationalisierung und Technisie-
rung des Daseins mit all ihren das seelische Leben nivellierenden
Folgen. Geht bereits die Entwicklung der modernen Kultur den
Weg der billigen Angleichung, dann ist eine geistige Gleichschal-
tung weitgehend eine Frage der Organisation und geschickten Pro-
paganda. Es gilt dann, die auflockernden, individualisierenden
Einflüsse einer noch vielgestaltigen Aussenwelt abzuschirmen und
alle technischen Mittel in den Dienst einer propagandaartig aufge-
zogenen Beeinflussung der Massen zu stellen. Der Einheitlichkeit
und Uniformität des alltäglichen Lebens folgt die unite de
doctrine, die einheitliche Ausrichtung auf eine vorgegebene, bis in
alle Einzelheiten dekretierte Weltanschauung. Sie wird, um ihre
allgemeine Gültigkeit zu sichern, von Staats wegen gefordert und
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durchgesetzt. Erziehung erhält dadurch eine unverhäHnismässig
hohe Wertung. Man spürt, dass die Substanz unseres Einzelseins
im Schwinden begriffen, das Ganze des Daseins in seinem Sinne
fragwürdig geworden ist. Man fürchtet die Krise und das Abgleiten
ins Bodenlose und glaubt kraft einer Diktatur den Ursprung wieder
zu gewinnen. Man weiss, dass Erziehung Form und Gestalt kom-
mender Generationen bestimmt und man weiss, dass wer die
Jugend gewinnt, die Zukunft hat. Und so wirbt man um die Jugend.
Man traut den natürlichen Kräften des erzieherischen Tuns nicht
mehr, reisst in brutalster Weise die Jugend aus ihren natürlichen
Bindungen heraus, organisiert sie in Bünden, steckt sie in «Schu-
Iungslager», auf dass der Jugendliche als Einzelner seine individuelle
Natur verliere, die erste. Regung eigenwilliger Stellungnahme
ersticke, und eine sture Ausgerichtetheit auf ein Ziel, auf einen
Zweck hin beizeiten gewährleistet ist. Ob man dann diese Einheit-
lichkeit des Erziehungszieles begründet sein lässt in einer sogenann-
ten rassischen Substanz, die angeblich als einheitswirkende Kraft
alle kulturellen Aeusserungen bestimmt, oder in einer materia-
listisch gefärbten Einheitslehre, wonach Kultur lediglich als ideolo-
gischer Ueberbau der wirtschaftlichen Produktionsvorgänge ein
ideelles Schattenbild materieller Wirklichkeit bedeute, das bleibt
sich im Grunde genommen gleich. Denn es geht hier nicht um eine
differenzierende Unterscheidung totalistischer Weltbetrachtung.
sondern um die Aufgabe der Erziehung innerhalb eines solchen
Systems. Und da zeigt es sich denn, dass es den verantwortlichen
Erziehern gar nicht um den einzelnen Jugendlichen in seiner Ein-
maligkeit und Besonderheit geht, sondern ausschliesslich um die
Jugend als eine Massenerscheinung. Man will gar nicht den Ein-
zelnen mit seiner Eigenwilligkeit und Bodenständigkeit, sondern
man will die verfügbare Kreatur, den vertauschbaren und lenkbaren
Massenmenschen. Und je früher es der Erziehung gelingt, die
Masseninstinkte, die in jedem Menschen latent ruhen, zu wecken,
und gleichzeitig die Entwicklung zu eigenständigem Denken und
verantwortlicher Stellungnahme abzutöten, desto grösser scheint
der Erziehungserfolg. Die von ausserpädagogischen Kräften geleitete
Erziehung hat ein Interesse daran, das Kind schon aus jenen Bin-
dungen herauszulösen, die es noch zu einer selbständigen Eigent-
lichkeit seines Wesens zu führen vermöchten. Und tatsächlich
sehen wir überall da, wo die Erziehung im Dienste staatlich gelenk-
ter Massenbeeinflussung steht, eine Verächtlichmachung der Familie
und ihrer erzieherischen Bedeutung. Der vom Staat beauftragte
Erzieher gilt dann als der einzige legitimierte Führer der Jugend.
Das Bedenkliche an jedem totalitären Erziehungssystem liegt darin,
dass die also verführte Generation nicht einmal ahnt, dass hier
mit einer Rücksichtslosigkeit sondergleichen das Recht der Jugend
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nicht nur übersehen, sondern geradezu geleugnet wird, dass mall
mit Vorbedacht die individuelle Freiheit unterdrückt und die ein-
heitliche Erziehung durch geistige Kasernierung, unter Ausschal-
tung der Ansprüche aller anderen Gemeinschaften und unter
Lähmung der geistigen Freiheit erzwingt. Es geht lediglich noch
um die Heranbildung eines urteilslosen, gefügigen Massenvolkes,
das von einer Clique Einzelner geleitet, geführt und verführt
werden kann. Erziehung ist hier Züchtung, ja Dressur geworden.
Sie ist Verrat am Geist, Verrat an den tieferen Möglichkeiten des
Menschseins.

Der Missbrauch erzieherischer Autorität und Gewalt kann nicht
deutlich und eindringlich genug geschildert werden, denn in
unserem Jahrhundert - dem «Jahrhundert des Kindes», wie es an
seinem Beginn von einigen pädagogischen Brauseköpfen getauft
wurde! - sind ganze Völker und Völkergruppen der gewalttätigen
«Pädagogik des Führens» verfallen. Und die Keime dazu bestehen
in jedem Volk, auch dort, wo Freiheit als Lebensprinzip gefor-
dert ist.

Gegen die Erziehung zum Massendasein richtet sich eine Bewe-
gung, die in der Berufung auf die Individualität des Einzelnen eine
feste Grundlage ihres erzieherischen Tuns gefunden zu haben
glaubt. Sie bildet den systematischen Gegenpol zu der oben
geschilderten Haltung und ist in der pädagogischen Welt unter dem
Namen «Pädagogik vom Kinde aus» bekannt. Im Gegensatz zu der
bewussten Führereinstellung einer autoritativen Zwangspädagogik
enthält sie sich weitgehend jedes erzieherischen Eingriffes. Die
weltanschauliche Begründung dieser oft bis zur Karikatur getrie-
benen erzieherischen Enthaltsamkeit liegt in dem unerschütter-
lichen Glauben an das Gute im Menschen. Es ist das alte Rousseau-
wort von der ursprünglichen Güte der den Händen des Schöpfers
entsprungenen Kreatur, das allen Erziehern dieses Schlages geläufig
ist. Weil der Mensch - so lautet ihre Argumentation - im Grunde
besehen gut ist, so ist es nicht nur ein Widersinn, sondern geradezu
ein Frevel, den jugendlichen Menschen mit Hilfe erzieherischer
Beeinflussung in die Wesensform und Lebensrichtung einer ver-
worfenen, gegenwärtigen Gesellschaftkultur hineinzuführen. Die
pädagogische Vollmacht, die die Generation der Erwachsenen als
Trägerin der Erziehung für sich in Anspruch nimmt, erscheint als
ein schweres Unrecht an dem, was da keimen und wachsen will.
Man fordert Wachstumsfreiheit, damit ein vom unnützen Ballast
historischen Wissens unbeschwertes Schöpfertum Platz zu seiner
Entfaltung gewinne. Damit das innerste, schöpferische Wesen des
Menschen zu seiner Entfaltung komme, habe die Erziehung nichts
anderes zu tun, als beiseite zu stehen, oder höchstens Hindernisse,
Steine des Anstosses, aus dem Wege zu räumen. Streng durch-



dacht reduziert sich Erziehung auf ein blosses Geschehen lassen,
das einem ohnmächtigen Verzicht auf jeglichen Eingriff gleich-
kommt. Das bedeutet eine Negation der erzieherischen Aufgabe.
die nicht aus Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit stammt, sondern
weltanschaulich und grundsätzlich bedingt ist. Denn es handelt sich
bei allem demonstrierten Misstrauen gegenüber den erzieherischen
Möglichkeiten, um ein optimistisches Vertrauen in die ursprüng-
liche Güte d2S menschlichen Wesens. Man ist in diesen Kreisen
überzeugt, dass das, was da wachsen will, ein Besseres und Voll-
kommeneres sei, als das, was heute als Gegenwartskultur besteht.
Und man glaubt auf Grund einer besonders intimen Vertrautheit
mit der Seele des Jugendlichen jene Helferdienste leisten zu kön-
nen, die die Jugend nicht zu etwas ihr Fremdem, ihr gewalttätig
Vorgesetztem führen, sondern die lediglich zur Selbstverwirkli-
chung des in der jugendlichen Seele angestauten Schöpferturns bei-
tragen. Man will die Jugend nicht führen, man gibt sich ihr hin.
Eros erscheint als freundlicher Gott im Hintergrund dieser pädago-
gischen Haltung. In der durch die junge Generation zu zimmernden
Welt hätte jede Individualität die Freiheit, sich schrankenlos zu
entwickeln und auszuleben.

Auch in dieser pädagogischen Sicht gilt die kommende Gene-
ration als Rettungsanker. Sie ist nicht mehr das an sich Unreife,
ein vorbereitendes Stadium für das Erwachsensein, Möglichkeit für
eine Erfüllung in der Zukunft. Jugend wird verwöhnt und
gehätschelt, gewinnt einen Wert an sich und man erwartet von ihr,
dass sie das zu retten imstande sei, was man hinsichtlich der
erwachsenen Generation bereits für verloren hält. Man spricht der
Jugend Ursprung und Schöpfertum zu und stellt ihren Anspruch
andern vor. Man schämt sich fast, alt zu 'sein oder auch nur zu
scheinen. Die Jugendlichkeit wird Maßstab! Ihr traut man zu, das
zu leisten, was die Generation der Erwachsenen nicht mehr zu
bewältigen imstande ist. So erhält die Jugend ein Gewicht, dem sie
innerlich nicht gewachsen ist, und das Missverhältnis von Erwar-
tung und tatsächlicher Kraft gibt ihr ein falsches Gesicht. Sie
wird unwahr, vorlaut und wichtigtuerisch, ohne Demut, ehrfurchts-
los und ohne Distanz gegen das geistig Grosse, an dem sie noch
wachsen könnte. Zu früh vor die Aufgabe der Kulturwahrung
gestellt, wird sich der Jugendliche selbst zum Wichtigsten, so dass
hohle Blasiertheit und originell sein sollende Gespreiztheit der
eigenen Individualität als ungewollte Folgen der Ueberschätzung
der Jugend eintreten. Auch in einer Pädagogik vom Kinde aus
werden die Bindungen zu Familie und Haus gelockert und gelöst.
Auch hier werden die Kinder in «Bünde» und «Bewegungen»
(Jugendbewegung, Wandervogelbewegung usw.) gewiesen, nicht um
den Einzelnen in der Masse verschwinden zu lassen, sondern um



ihm die Möglichkeit zu geben, abseits von elterlicher "Tyrannei»
und schulischer «Versklavung» sein schöpferisches Ich zu verwirk-
lichen. Das heisst aber schliesslich ohne Rücksicht auf den unbeque-
men Nächsten - rücksichtslos - seine eigene Individualität im
Kreise Gleichgesinnter ausleben.

Zwei Erziehungsauffassungen stehen sich streng diametral
gegenüber.

Die eine, geboren aus einem abgrundtiefen Misstrauen gegen
die positiven Möglichkeiten des Menschen, setzt alle bestehenden
Mittel der Erziehung, der Ueberredung, der Propaganda, der Sug-
gestion, der Isolierung und der tödlichen Gewalt ein, um den Men-
schen seines eigentlichen Wesens zu berauben, ihn zum gefügigen
und willenlosen Werkzeug einer Theorie zu machen, mit deren
Hilfe man die totale Beherrschung der Welt erreichen zu können
glaubt. Das Wesen des Menschen, erstarrt in der öden Gleichförmig-
keit des Massendaseins, verkümmert zur Mittelmassigkeit des
Herdenmenschen. Der Einzelne verliert seine Existenz als Einzelner
und wird aufgesaugt von dem Moloch, genannt Masse. - Das
erzieherische Evangelium des Wachsenlassens verkündet aus seinem
Glauben an das Gute im Menschen vertrauensvoll die Lehre von
der schöpferisch-freien Entfaltung des einzelnen Individuums, die
schrankenlose und bindungsfreie Entwicklung des Einzelnen und
hebt faktisch jeden erzieherischen Einfluss auf. Der Mensch,
resolut auf sich selbst gestellt, wird zum isolierten Einzelnen, dem
nur noch das Gedeihen des eigenen Wachstums nahe liegt. Schran-
kenloser Individualismus aber wirkt sich nicht, wie die gutgläubi-
gen Enthusiasten meinen, in einer prästabilierten 'Harmonie aus,
sondern führt zum Zerfall der Gemeinschaft, zum Chaos, in
welchem dann allerdings nach dem Worte Hobbes homo homini
lupus, der Mensch dem Menschen ein Wolf ist.

Beide Auffassungen aber sind einander zutiefst darin ver-
wandt, dass sie das Wesen des Menschen in das Prokrustesbett
einer einseitigen Weltanschauung zwängen, so dass es verkrüppelt
zur Unmenschlichkeit wird. Beide führen den Menschen in den
Abgrund seiner Existenz. Der Massenmensch opfert sein eigentliches
Selbst einer Theorie, deren Sinn und Bedeutung ihm weitgehend
verschlossen bleibt. Im Kollektivismus wird die lebendige Fülle
des einzelmenschlichen Lebens der Herrschaft einer Idee geopfert,
der Mensch entgegen der Forderung Kants als blosses Mittel und
Werkzeug benutzt, nicht aber als Selbstzweck genommen. Im
reinen Individualismus aber bläht sich der Einzelne selbst zur
Welt und geht, isoliert und stets auf sich zurück geworfen, zugrunde
in dem wahnwitzigen Tanz um die Wichtigkeit des eigenen Ich.

Man glaube nicht, es sei möglich, das eine Extrem durch das
andere zu heilen. In einigen Beziehungen sind sie einander ver-
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wandt, in anderen setzen sie sich voraus. Es bedarf der Zersplitte-
rung in die Vereinzelung, um den Menschen zum Massendasein
reif zu machen. Es ist wohl nicht ganz von ungefähr, dass die
Schrift, die in radikalster Weise den Einzelnen zur einzigen Wirk-
lichkeit stempelte (Max Stirners: Der Einzige und sein Eigentum).
und die theoretisch-politische Grundlage des Kollektivismus das
kommunistische Manifest von Marx und Engels), in ihrem Erschei-
nen nur drei Jahre auseinanderliegen. -

Angesichts dieser Gegensätze, die heute die Welt in feindliche
Lager trennen, taucht die bange Frage auf, ob dem Menschen keine
Möglichkeit mehr bleibt, als in der Ausschliesslichkeit der Gegen-
sätze zu leben, wie sie das heutige Weltbild auseinanderreissen. In
der Antwort auf diese Frage gilt es nun, jenen Stimmen in unserer
Zeit Gehör zu verschaffen, die nicht in den zeitgebundenen Formen
kollektiver oder individualistischer Erziehung, sondern nur im
Durchstoss durch sie, das heisst aber in der Besinnung auf die
ewige Weise alles erzieherischen Tuns die erzieherische Wahrheit
zu finden hoffen. So dürfte es auch nicht allzuschwer fallen, die
Lücken aufzuzeigen, an denen die geschilderten Erziehungssysteme
kranken.

Alle Erziehung gründet ursprünglich in der konkreten Begeg-
nung von Mensch zu Mensch. In dem Verhältnis Mutter-Kind ist
wohl die Urform alles erzieherischen Tuns vorgebildet. Solch gegen-
seitiges Aufeinanderbezogensein von zwei oder mehreren Menschen
ist das Urrnodell der Erziehung. Dieses Urmodell kann sich abwan-
deln. Wir kennen ähnliche erzieherische Beziehungsverhältnisse wie
die der Familie, der Schule, der Vereine, Verhältnisse auch, wie sie
bestehen zwischen Meister und Lehrling, Hausfrau und Lehrtochter,
Verhältnisse, wie sie auf grossen Bauernhöfen noch bestehen
mögen usw.

Kennzeichen echter erzieherischer Beziehung finden wir da,
wo die Begegnung eine offene bleibt, d. h. wo nicht der eine Teil
das alleinige Recht auf Erziehung sich anmasst, sondern wo der
Erziehungsvorgang auf der Ebenbürtigkeit im Menschsein der sich
begegnenden Partner beruht. In diesem Sinne ist das Kind eben-
sosehr Mensch wie der Erwachsene. Nur wo das Menschsein des
andern, seine Existenz, in vollem Ernste genommen ist, wird echte
Begegnung überhaupt möglich. Selbstsinn der sich begegnenden
Partner ist deshalb Voraussetzung. Das soll nun nicht heissen, dass
zwischen Erzieher und Zögling die seelische Atmospäre gleich-
gültiger Neutralität oder distanzierender Kälte zu herrschen habe.
Nein! Erziehung vollzieht sich immer in dem Wechsel von Abstand
und Nähe, von Fremdheit und Vertrautheit. Höchste erzieherische
Verpflichtung hat sich darin zu zeigen, dass bei aller Innigkeit des
Verhältnisses keine Vermischung der eigenen Persönlichkeits-
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sphären der sich begegnenden Menschen eintritt, ob diese nun
im Eros oder in der Macht über den anderen erscheint. Das Sosein
und Dasein der Erziehungspartner ist für den Erzieher eine unan-
tastbare Gegebenheit, denn in der Vielfalt kindlicher Existenz offen-
bart sich ihm die Mannigfaltigkeit der Schöpfung. Nur da, wo das
erzieherische Verhältnis nicht aus der Machtvollkommenheit des
einen Teiles entschieden und bestimmt wird, sondern wo es als ein
existentielles, korrelatives Beziehungsverhältnis von Mensch zu
Mensch in der Schwebe bleibt und alle Möglichkeiten seiner
Gestaltung offen sind, können wir von echter erzieherischer Hal-
tung sprechen. Das aber he isst doch, dass Erziehung immer nur
da ist, wo Gemeinschaft ist. Erzieherische Gemeinschaft jedoch ist
nur möglich im engen und kleinen Kreis. Sie ist nicht organisier-
bar wie die Masse, sondern entsteht immer da, wo ein Ich als
Selbstseiendes auf ein Du als Selbstseiendes trifft und in diesem
Du seinen Halt, seine Heimat findet. Ein Beispiel möge das Gesagte
verbildlichen:

Erinnern wir uns an eines jener unglücklichen und heimat-
losen Geschöpfe, wie sie heute zu Hunderttausenden dahinvegetie-
ren, dessen Vater im Kriege gefallen, dessen Mutter unter der
Last der Not und eines elenden Daseins zusammengebrochen ist.
Solch junge Menschen sind nicht mehr mit dem Hinweis auf Bildung
und Bildungswerte aufzurichten und zu sich selbst zu führen. Ein
erzieherisches Verhältnis kann hier erst entstehen, wenn dieser
junge Mensch auf seiner Irrfahrt einem andern Menschen begeg-
net, zu dem er Vertrauen haben kann, auf dessen Treue und Zuver-
lässigkeit er bauen darf. Dann gewinnt er auch wieder Vertrauen
zur Welt, nicht weil es Bildungsideen und Bildungswerte gibt,
sondern weil es diesen Menschen hier und jetzt gibt, dieses konkrete
Du, das ihm begegnet und ihm den Halt schenkt, dessen er bedarf.

Was hier an einem ausserordentlichen Falle gezeigt wurde, das
gilt auch von der Erziehung, wie sie in unseren vom Kriege ver-
schonten Lande alltäglich geschieht. Das Kind in der Wiege gewinnt
Vertrauen zur Welt, weil es Vertrauen zur Mutter haben kann, es
erlebt das Wesen der Heimat, weil es sich in der Familie aufgehoben
fühlt, geborgen in der trauten Atmosphäre echter Gemeinschaft.

Heute, wo die Menschen wie Staubkörner durcheinandergewir-
belt werden, ist die Wirklichkeit des Menschseins nur noch da
möglich, wo Freunde echte Freunde sind, wo die Beziehungen
unter den Nächsten getragen werden von jener Sicherheit, die nur
der in sich selbst gefestigte, der in seinem Selbstsein stehende
Mensch geben kann. Nur da, wo Gemeinschaft bauen darf auf
die Unverbrüchlichkeit persönlicher Treue, gewinnt der Mensch
seine Eigentlichkeit, sein Wesen, nur da existiert er in der ein-
zigen und unvertretbaren Weise seines Selbstseins, erst da erhält



er echte Wirklichkeit und braucht nicht in ein Scheindasein zu
fliehen.

Erziehung ist ihrem inneren Wesen nach nur in der gegen-
seitigen Bindung der sich wesentlich begegnenden Menschen mög-
lich. Sie schafft in der pädagogischen Begegnung Gemeinschaft
und setzt gleichzeitig für ihre fruchtbare Wirkung Gemeinschaft
voraus. Es ist deshalb nicht von ungefähr, dass Männer, die wir
mit verzeihlichem Stolz zu unsern grössten zählen - Pestalozzi
und Gotthelf -- nicht müde wurden, von dem Wert und der Bedeu-
tung echter Gemeinschaft zu künden.

Werfen wir nun von diesem Gedankengang noch einmal einen
prüfenden Blick auf die beiden Auffassungen erzieherischer Wirk-
samkeit, wie sie in einem Grossteil der gegenwärtigen Menschheit
herrschend sind, so erkennen wir: Die individualistische sowohl wie
die kollektivistische Auffassung haben zu ihrer Grundlage ein
Denkschema, das nichts von einem gegenseitigen Bezug weiss, das
den Begriff der Begegnung nicht kennt und den entscheidenden
Anteil der begegnenden Welt übersieht.

Die individualistische Auffassung verkündet die Lehre von der
Ursprünglichkeit und der schöpferischen Kraftfülle der indivi-
duellen Seele und erblickt in ihr die allein massgebliche Wirkkraft
des Seins. Eine pädagogische Bewegung aber, die das Entscheidende
in den Entwicklungsprozess der individuellen Kräfte legt und die
da glaubt, durch das Freilegen wachsenwollender Triebe allein
schon das Wesentliche getan zu haben, beraubt die Erziehung ihres
ursprünglichen Charakters, der nicht in der Isolierung der Men-
schen, sondern in ihrer Verbindung, in der Begegnung besteht. Sie
vergisst, dass der entscheidende Einfluss in der Erziehung von den-
jenigen Kräften ausgeht, die dem Freigemachten begegnen. Denn
von der Liebes- und Hingabefähigkeit, von der Sauberkeit und der
Diskretion der begegnenden erzieherischen Mächte hängt es weit-
gehend ab, was aus den freigemachten Elementen wird. Gewiss,
Freiheit muss sein. Aber Freiheit ohne Zucht, Freiheit ohne Bin-
dung führt ins Chaos. Denn Freiheit ist nur der Punkt, wo der Weg
zu Tausenden von Möglichkeiten momentan erhellt wird, aber sie
zeigt nicht den Weg, sie ist selbst nicht Substanz. Eine individua-
listische Freiheitspädagogik führt den Menschen immer nur zu
seinem Ich, d. h. aber schliesslich in die Nacht der Vereinsamung,
in der ihm als Existenzmöglichkeiten nur die maskierte Vergötte-
rung der eigenen Seele als Flucht vor der Nichtigkeit des Ichs oder
der Sturz in den Abgrund des Nichts bleibt.

Analog steht die Sache im kollektivistischen Denken. Hier liegt
das Denkmodell Führer-Masse vor. Es gibt nur den Einzigen und
die Vielen, die Allzu-Vielen, die «Fabrikware der Natur» wie sie
Schopenhauer, «faule Existenz» wie sie Hegel nannte. Eine Zwi-
schenstufe existiert nicht. Es besteht nur die Herde und der ihr
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gegenüberstehende Einzelne als Führer. Beide aber nicht als Pole
ebenbürtiger Begegnung, sondern lediglich in dem Verhältnis der
Gefolgschaft und der unbedingten Unterwürfigkeit. Verantwor-
tung liegt hier einseitig konzentriert. Kollektivismus enthüllt sich
so als ins Kollosal-Massenhafte gesteigerter Individualismus. Alle
Formen echter Gemeinschaft sind aufgehoben oder zur Bedeutungs-
losigkeit verdammt. Denn Masse ist nicht Gemeinschaft. Die Begeg-
nung Ich-Du ist hier wesenlos, bloss negativ und gleichgültig. Es
besteht lediglich die Beziehung des Einzelnen als eines Massen-
atoms zur «Idee», oder zum «Führen" der diese Idee verkörpert. Des-
halb ist hier die Kommunikation von Mensch zu Mensch vergiftet,
durchtränkt von Misstrauen, dessen sichtbarer Ausdruck die
Intrige, die Bespitzelung und die Geheimpolizei ist. Die Masse,
die die Möglichkeit des Selbstseins negiert, bedeutet den Auf-
stand gegen die Würde, den Adel im Menschen, gegen die Freiheit
des persönlichen Selbstseins. Hier ist echte Bindung in Gemein-
schaft wesensmässig unmöglich geworden.

Man sieht: In beiden Daseinsformen, in der individualistischen
wie in der kollektivistischen, verliert der Mensch die Möglichkeit,
in echte, konkrete Beziehung zu treten. Er verfällt der Einsamkeit
und für ihn gilt Nietzsches Ruf: Weh dem, der keine Heimat hat.

Denn aus der Einsamkeit befreit nicht die Welt, nicht die Masse ..
nicht die eigene schöpferische Fülle, sondern nur die Bindung an
ein Du, nur die Nähe selbstseiender Menschen, die bewusst in der
Verantwortung zum Andern stehen. Nur in der Verbundenheit
gewinnt der Mensch sein eigenes Wesen, nur in der Solidarität von
Menschen, die nicht Maske sind, existiert Menschsein als volle
Wirklichkeit. Vielleicht liegt die Weltbedeutung schweizerischen
Erziehergeistes, wie er durch Pestalozzi am grossartigsten ver-
körpert wurde, in der Pflege echter Gemeinschaft, die sich gegen
die Zerstörung des menschlichen Seelen adels durch Vermassung
ebensosehr aber auch gegen die Vergötzung des Ichs durch einen
übersteigerten Individualismus wendet.

Es sei gestattet, zum Schluss einen Blick zu werfen auf uns und
unsere Verbindung, die Wengia. Denn auch wir stehen ja in diesen
Zusammenhängen und müssen uns von Zeit zu Zeit besinnen über
unsere Aufgabe in der heutigen Welt. Wir sind eine Studentenver-
bindung und das bedeutet ein Zwiefaches. Es bedeutet, dass wir
zueinander Ü1 Verbindung stehen, dass zwischen uns nicht Gleich-
gültigkeit sein soll, sondern jene Solidarität der persönlichen Treue,
in der Bindung Wirklichkeit wird. Wir sind weiterhin eine S t ud e n-
t e n verbindung, und das will doch heissen, dass sich unsere
Begegnung in der Sphäre des Geistes vollzieht. Denn Student sein
heisst nicht im Formalismus eines äusserlichen Comments das
Bedeutungsvolle sehen, sondern es schliesst in sich die Verpflich-
tung zu geistiger Existenz, will sagen zum Adel im Menschen. Mit
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diesem «Adel im Menschen» ist nicht gemeint die intellektuelle
Begabung, nicht das Geniale, schon gar nicht der hochmütige Dün-
kel irgendeines Standesbewusstseins, sondern gemeint ist damit
der Mensch, der sich selbst ist, es ist die unvertretbare Weise des
Selbstsein, die der Mensch ergreifen, vor der er aber auch in die
Leere des Scheines, des «Tun als ob» ausweichen kann.

Dass wir zu solchem Selbstsein kommen und dass wir eine
Verbindung echter Persönlichkeiten seien, das scheint mir heute
Sinn und Aufgabe unserer Studentenverbindung. Dass wir Front
machen gegen die Vermassung, dass wir uns hüten vor der Nichtig-
keit isolierender Leere und dass wir dem Schein des Anonymen
«man», der Schablone und dem Schemadenken nicht verfallen, son-
dern immer wieder zu der Echtheit persönlich-menschlicher Bezie-
hungen durchzustossen versuchen -, das scheint mir ein Ziel,
wertvoll genug, dass sich eine studentische Jugend dafür einzusetzen
vermag.

Redaktion: A. H. M.ax Reber v 0 Chralz, Vertreter der AII-Wengia
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